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I. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und La geberichts des Eigenbe-

triebes Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg zum 31. Dezember 2018 ist an den ge prüften Eigen-

betrieb gerichtet.

Vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebes

Kommunales Gebäudemanagement
Magdeburg

- nachfolgend kurz "Eigenbetrieb" genannt -

wurden wir am 21. Juni 2018 als Abschlussprüfer für das Geschäfts jahr 2018 vorgeschlagen. Dar auf hin be-

auf tragte uns das  Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg mit Schreiben vom 03. Septem-

ber 2018 mit der Prü fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für das Ge schäfts jahr

2018.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vor-
schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Die Jahresabschlussprüfung erstreckte sich auftragsgemäß auch auf die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrund-

sät zegesetz (HGrG).

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses und des Lagebe richts des Eigenbetriebes ergibt sich aus § 140

Abs. 1 Nr. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA); die han dels recht li-

chen Größen kri terien des § 267 HGB sind in soweit bedeu tungslos.

Die Prüfung erfolgte auf Grundlage der Beauftragung durch das Rechnungsprüfungsamt (vgl. oben).

Grundsätzlicher Prüfer des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Buchführung sowie der Ord nungs-

mä ßigkeit der Geschäftsführung ist gem. § 142 KVG LSA das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt

Magdeburg.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit  – auch im Verhältnis zu Drit ten – gelten

die diesem Bericht beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften" in der Fas sung vom 1. Januar 2017.
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II. Grundsätzliche Feststellungen

  Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Betriebsleiter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Betriebsleiters he ben wir fol gen de As pekte her vor, die

zur Be ur tei lung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes von beson derer Be deu tung sind:

· Der Eigenbetrieb erfüllt im Bereich des Facility Management den öffentlichen Zweck in der Ver-

waltung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften,  die durch die Verwaltung oder durch Dritte für

Verwal tungs zwecke genutzt werden. 

· Bis zum 31. Dezember 2017 wurden drei kommunale Kinder tagesstätten be trieben mit ei nem Betreu-

ungs-, Er zie hungs- und Bildungsauftrag; damit nahm der Ei genbetrieb Auf ga ben der öf fentli chen Ju-

gend hilfe war. Zum 01. Januar 2018 wurden die drei Kindertagesstätten ausgegründet.

· Zum 31.12.2018 wurden 816.375 m² Nettogrundfläche/Mietfläche verwaltet, das sind 7.289 m² we ni-

ger als im Vorjahr. 

· Die Bestandsverwaltung unterlag stetigen Veränderungen durch Zu- und Abgän ge, Neu- oder Um-

baumaß nahmen sowie Abbrüchen und Veränderungen der Aufnahmeverpflichtungen bezogen auf die

Zu wei sung von Asyl be geh renden und Flücht lin gen. 

· In seiner Funktion als Bauherr für alle Hochbauten der LHS MD hat der Eigenbetrieb KGm im Be-

richtsjahr wieder eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen vorbereitet, durchgeführt sowie fertigges-

tellt. Hierzu gehören zum Beispiel die Baufertigstellung bzw. Fortführung der Neubauten und Ersatz-

neubauten von neun Kindertagesstätten mit einem Investi tions vo lu men von ca. 22,6 Mio EUR oder

die Fortfüh rung der Planung zur Modernisierung der Stadthalle mit einem Investitionsvolumen von

ca. 70,1 Mio. EUR.

· Darüber hinaus wurden im Rahmen der Hochwassernachsorge weitere Maßnahmen zur Schadensbe-

seitigung durchgeführt und die Prozesse für die Wiederherrichtung diverser Sportobjek te/Bootshäuser

wurden mit ei nem Gesamtvolumen von ca. 11,5 Mio. EUR, die für das Förderpro gramm Fluthilfe

2013 ange meldet wurden, fortgesetzt.

· Im Bereich der Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie Au ßen-

anlagen entstanden Aufwendungen von rd. 7,86 Mio. EUR. Dies sind 0,37 Mio. EUR mehr als im

Vor jahr. Gemäß Wirtschaftsplanung 2018 sollten ca. 4,67 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden.

Die im Berichtszeitraum entstandenen Mehraufwendungen von ca. 3,19 Mio. EUR resultie ren im We-

sentli chen aus zuvor der Konsolidierung unterworfenen sowie zusätzlich beauf tragten Instandset-

zungs maß nahmen, so z. B. zur Herrichtung des Schulgebäudes am Standort Gneisenauring 34.

·
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· Das in 2005 initiierte Projekt zur Reduzierung von Wärmeverbräuchen wurde fortgeführt, in 2018

wa ren durchschnittlich 69 Objekte (Vorjahr 66) eingebunden.

· Die Umsatzerlöse sind - bereinigt um den Bereich Kita - um 2,7 % auf 38.427 T-EUR gesunken; da-

bei sind die umlegbaren Betriebs- und Nebenkostenabrechnung um 755,9 T-EUR geringer ausgefal-

len sowie Mieten über 581,0 T-EUR geringer entstanden und über 451,8 T-EUR geringere Kosten-

erstattungen der LHS MD für Geschäftsvorfälle aus dem Asylbereich durch Abmietung von Asyl un-

ter künften aufgrund veränderter Aufnahmeverpflichtungen der LHS MD.

· Der Planansatz im Eigenbetrieb KGm ohne GB Kita in Höhe von 35.084,0 T-EUR wurde mit rund

109,5 % erfüllt. Die Mehrerfüllung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Zuweisungen der

LHS MD für Instandsetzungs- bzw. Herrichtungsmaßnahmen insbesondere im Schul- und Kulturbe-

reich, was sich folglich gleichermaßen auf den Aufwandsbereich auswirkt. 

· Auf die Ertragslage des Eigenbetriebes KGm wirken sich nicht unerheblich die jährlichen Be-

standsveränderungen an unfertigen Leistungen aus. Diese beziehen sich ausschließlich auf Betriebs-

und Nebenkosten.

· Für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei Hochbauten wurden ca. 7.525,6 T-EUR

(Vorjahr ca. 7.077,4 T-EUR) aufwandswirksam. Dabei entfielen auf Schulen ca. 47,3 %

(Vorjahr 37,8 %), auf Verwaltungs- und Kulturbauten ca. 43,9 % (Vorjahr 54,9 %).

· Das Jahresergebnis in Höhe von 1.472,8 T-EUR ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ca.

908,1 T-EUR Minderaufwendungen für Perso nalkosten z. B. durch Langzeiterkrankungen und zeit-

weilige Stellenvakanzen  entstanden, bei den Sachkosten 142,1 T-EUR eingespart wurden und zusätz-

li che Erträge aus Versicherungs ent schädi gungen, Mutterschutzgeldzu schüssen, Auflösungen von

Rückstellungen u.ä. in Höhe von ca. 217,5 T-EUR erzielt wurden.

· Die Personalkosten sind - bereinigt um den Bereich Kita - um insgesamt 393,5 T-EUR auf

9.364 T-EUR gestiegen. Für bestimmte Eingruppierungssituationen ergaben sich nach der neu en Ent-

gel tordnung VKA zum TVöD höhere Eingruppierungen, die bis zum 31. Dezember 2017 zu beantra-

gen waren und, soweit dem Antrag entsprochen wurde, auf den 01. Januar 2017 zurückwirken.

· Im Durchschnitt wurden 181 Angestellte beschäftigt.

· Die Bilanzsumme ist insgesamt gegenüber dem Vorjahr - bereinigt um den Bereich Kita - um

4.340 T-EUR gesunken. Maßgeblich für die Veränderung der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist die

Ver minde rung des kurzfristig gebundenen Umlaufvermögens, was sich hauptsächlich aus der Ver-

minde rung der liqui den Mittel im Cash-Pool ergibt. Auf der Passivseite beruht die Veränderung im

Wesent li chen auf der Ver minderung kurz fristiger Ver bindlichkeiten sowie der Rechnungsabgren-

zungsposten.

·
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· Das Eigenkapital des Eigenbetriebes KGm beträgt zum Berichtsstichtag 1.633,8 T-EUR

(Vorjahr 1.797,5  T-EUR), was einer Eigenkapitalquote von 7,0 % (Vorjahr 6,5 %) entspricht. 

· Als Bauherr wird der Eigenbetrieb wiederum diverse Projek te vorbereiten bzw. um setzen. Eine Viel-

zahl von Investitionsmaßnahmen befindet sich derzeit in der Ausschreibungs- und Vergabe phase, in

der baulichen Realisierung oder kurz vor der Fertigstellung; z.B. die Fertigstellungen der Kinder ta-

gesein rich tungen an den Standorten Klusweg und Hellestrasse. Für weitere Maßnah men werden Pla-

nungsleistungsleistungen erbracht.

· Verschiedene Investitionsvorhaben wie beispielsweise die Sanierung der SEK J.-v.-Goethe oder der

Kindertageseinrichtungen an den Standorten Oststr., Astonstr., St.-Josef-Str. sol len unter Inan-

spruchnahmen der Förderung über das Förderprogramm Stark III realisiert werden. Verschiebun gen

der Fördermittelbescheidungen oder sich im Antragsverfahren än dernde Fördermittelbedin gungen

führen teilweise zu erheblichen Abweichungen in der In vestitionsdurchführung, zeitlich, or ganisa-

torisch als auch finanziell. 

· Die ursprünglichen Planansätze für Instandsetzungs- und Instandhaltungs maßnahmen unterlagen städ-

ti schen Konsolidierungsvorgaben und wurden um ca. 1,5 Mio. EUR redu ziert. Im Rahmen der Wirt-

schaftsführung werden dann zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt, sodass aufgeschobene oder zu-

sätz liche Maßnahmen zur Umsetzung kommen. Der Eigenbetrieb wird dadurch an seine kapaziti ven

Grenzen geführt. Hinzu kommen Schwierigkeiten, notwendiges Fachper sonal zu finden.

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes, die wir aus den im Rahmen unserer

Prü fung des Jah resabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir

- so weit die geprüf ten Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschät zung gelangt, dass die

La ge beur teilung des Betriebsleiters, insbesondere hinsichtlich des Fort be stands und der künf ti gen Ent wick-

lung des Eigenbetriebes, realistisch erscheint.
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

A. Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren

· die Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

· der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)

· der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

des Eigenbetriebes.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht, die nach

· dem Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sach sen-Anhalt (EigBG) und der Ver ord nung

über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung –

EigBVO) sowie

· unter Beachtung der Vorschriften des Handelsge setz buches (HGB) für mit telgro ße Kapital ge sellschaften

und

· den ergänzenden Bestimmungen der Satzung

aufgestellt worden sind, lie gen in der Ver ant wor tung des Be triebs leiters; dies gilt auch für die An ga ben, die

wir zu die sen Un terla gen und Maß nah men er hal ten haben. Un sere Aufga be ist es, diese Unter la gen und An-

gaben im Rah men unserer pflicht ge mäßen Prü fung zu beur tei len. 

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten inter-

nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Ab-

schlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im

Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungs mäßigkeit der Ge-

schäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss

er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie

die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand

unse rer Abschlussprüfung.
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Im Verlaufe unserer Tätigkeit erga ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in die-

ser Hinsicht erforderlich gemacht haben.

B. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte Vorjahresabschluss, er wurde am 20. September

2018 festge stellt. Die Zah len zum 31. Dezember 2017 sind rich tig auf das Geschäfts jahr 2018 vor ge tra gen

wor den.

Die Prüfung wurde von uns im April und Mai 2019 durch ge führt. Die Prüfung vor Ort erfolgte im April

2019.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der § 316 ff. HGB und die

vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä ßiger Ab schluss prü fung be ach tet.

Die Abschlussprüfung ist nach § 317 HGB so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-

stöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres abschluss unter

Be achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der

Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei chender Sicherheit erkannt wer den.

Um die sen An for derun gen gerecht zu werden, wenden wir einen risiko- und prozessorientier ten Prü fungsan-

satz an; zu des sen Umset zung bedienen wir uns der Prü fungssoftware DATEV Ab schlussprüfung Com fort.

Sie un ter stützt die Planung, Durchführung und Dokumentation der Ab schlussprüfung. 

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lage-

einschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungs bezogenen

in ter nen Kontroll systems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über

die recht li chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Un ternehmensstrategie und die

dar aus re sultierenden Geschäftsrisiken sind uns aus der Vorjahresprüfung, aus Gesprächen mit dem Be-

triebs leit er und den Mitarbeitern des Eigen betriebs sowie aus Bran chen be rich ten be kannt.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden gebildet: 

· Ansatz und Bewertung unfertiger Leistungen

· Bestand und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

· Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

· Vollständigkeit, Ansatz und Bewertung der Rückstellungen
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· Umsatzrealisierung.

Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshand lungen

die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analyti schen Prüfungs-

hand lungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang un ter Berücksichtigung der

Be deutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswe sens in ausgewählten Stichproben

durch geführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen

Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es er möglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rech-

nungsle gungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des ge-

prüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer-

den kann.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten sowie der Rückstellungen haben wir in Stichproben von den 

Lieferanten Salden bestätigungen so wie von Rechtsan wälten des Eigenbetrie bes Bestätigungen über Gut ha-

ben, Ansprüche und Ver pflichtungen des Eigenbetriebes eingeholt.

Abweichend von diesen Grundsätzen haben wir Saldenbestätigungen für die am Bilanzstichtag in Sal denli-

sten erfassten Forderungen nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Ab wicklung der

Forde rungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte. 

Bei der Prüfung der Rückstellung für Altersteilzeit haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathemati-

schen Gut ach tens der Bar thel + Meyer GmbH, Sachverständige für Altersversorgung, einer kritischen Wür-

digung un terzo gen. 

Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ zu

Grunde.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns erteilt worden. Der Betriebsleiter hat uns die

Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes schrift lich be stätigt.
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buch führung

und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetz lichen Vorschrif-

ten. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu

ge eig net, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Bu-

chungs stoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 wurde ord nungsmä ßig aus

der Buch füh rung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Bestimmungen des Ei-

gen betriebsge setzes des Landes Sachsen-Anhalt beachtet. Die ge setz li chen An satz-, Aus weis- und Be wer-

tungsvor schriften und der Stetigkeits grund satz sind be achtet wor den.

Die Rechnungslegungsnormen für den Jahresabschluss ergeben sich aus § 128 KVG LSA i.V.m. §§ 1, 18-19

EigBG LSA i.V.m. der EigBVO LSA i.V.m. dem Dritten Buch des HGB. Die Gliederung der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt jeweils analog der Mustergliederung der EigBVO LSA.

Der Eigenbetrieb hat dabei die Mustergliederung der EigBVO LSA an die Gliederung des § 275 HGB in der

Fas sung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) an ge passt. Die Anpassung erfolgt in der Annah-

me, dass die EigBVO des Lan des Sach sen-An halt in der Fas sung von 25. Mai 2012 das Muster der Gewinn-

und Ver lust rechnung an die Gliede rung des § 275 HGB nach BilRUG anpassen wird.

Der Eigenbetrieb hat zu Recht die Schutzklausel in § 286 Abs. 4 i.V.m. § 285 Nr. 9 a) und b) HGB (keine

An gabe der Ge samtbezüge des dort bezeichneten Personenkreises) in Anspruch genommen.
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3. Lagebericht

Der Lagebericht des Betriebsleiters entspricht den gesetzlichen Vor schrif ten und er gän zen den Be stim mun-

gen der landesrechtlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Ein klang mit dem Jah res ab schluss so wie

mit den von uns bei der Prü fung gewonnenen Erkenntnissen. Er ver mit telt insge samt eine zu treffende Vor-

stellung von der Lage des Ei gen betrie bes. Unsere Prüfung hat zu dem Er gebnis ge führt, dass im La gebe richt

die we sentli chen Chan cen und Ri siken der künftigen Entwicklung zu tref fend dar gestellt sind und dass der

La gebericht die ge setzlich ge forder ten An gaben vollständig und zutref fend enthält.

B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 vermittelt insgesamt unter Be ach tung der

Grund sät ze ord nungs mäßi ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre chendes Bild der Ver-

mö gens-, Fi nanz- und Er tragslage des Eigenbetriebs. 

Zur Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre-

chenden Angaben im Anhang. Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz

3 bis 5 HGB sind, haben wir im vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusam-

men fassung dieser Angaben im Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss haben sich keine wesentlichen Änderungen bei den Bewer tungsgrundla-

gen ein schließ lich der Aus übung von Bi lan zie rungs- und Bewertungswahlrechten, kei ne wesentlichen Ände-

run gen bei der Aus nut zung von Ermes sens spielräumen sowie keine sach verhaltsgestalten den Maßnahmen

mit spür barem Ein fluss auf die Darstel lung der Vermögens-, Fi nanz- und Ertrags lage ergeben. 

Wir weisen darauf hin, dass der Eigenbetrieb bei der Anwendung der ihn betreffenden Bilanzierungs- und

Be wertungsvor schriften aus Vereinfachungsgründen unverändert auf eine möglichst weitgehende Überein-

stim mung von han dels- und steuerrechtlichen Regelungen abzielt. 

Insbesondere erfolgen die Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens nach identischen Grundsätzen.

Wir weisen weiter darauf hin, dass der Eigenbetrieb freiwillig die Änderungen des Bilanzrichtlinie-Umset-

zungsgesetz (BilRUG) berücksichtigt. Die Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses mit anderen Kapi talgesell-

schaften wird da durch verbessert.

DS0336/19 - Anlage 1, Seite 12



Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 - 10 -

 DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH Europaring 11
  WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 39110 Magdeburg
  STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

C. Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Verwaltung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die durch die

Verwaltung oder durch Dritte für Verwaltungszwecke der Landeshauptstadt Magdeburg genutzt werden.

Wei tere Einzel heiten sind den Ausführungen im Anhang bzw. Lagebe richt zu entnehmen.

2. Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 (Anlage 1) abgeleitet. Die Posten sind

in kurzfristige (Fristigkeiten unter einem Jahr) und mittel-/langfristige aufgeteilt. Dabei ist der in dem Son-

derposten enthal te ne la tente Steu eranteil (hier grundsätzlich 58 %) als mittel- und langfristiges Fremd kapital

erfasst wor den.

31.12.2018 31.12.2017 (mit Kita) Veränderung
T-EUR % T-EUR % T-EUR

VERMÖGEN

Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen

Vermögensgegenstände
Immaterielle

7 0 11 0 -4

Sachanlagen 129 1 278 1 -149

Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen 1 0 1 0 0

/Gesellschafterbereich
Forderungen im Verbund-

0 0 62 0 -62

136 1 352 1 -215

Kurzfristig gebundenes Vermögen

Vorräte 12.962 56 12.888 45 74

Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen 290 1 541 2 -251

/Gesellschafterbereich
Forderungen im Verbund-

9.940 43 14.733 52 -4.793

23.192 99 28.162 99 -4.971

23.328 100 28.515 100 -5.186
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31.12.2018 31.12.2017 (mit Kita) Veränderung
T-EUR % T-EUR % T-EUR

KAPITAL

Eigenkapital

Stammkapital 25 0 40 0 -15

Rücklagen 71 0 181 1 -110

Gewinn-/Verlustvortrag 1.537 7 1.740 6 -203

Sonderposten
Eigenkapitalanteil im

0 0 35 0 -35

1.634 7 1.996 7 -362

Mittel- und 
langfristiges Fremdkapital

Pensionsrückstellungen 30 0 201 1 -170

Sonderposten
Fremdkapitalanteil im

0 0 48 0 -48

30 0 249 1 -219

Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen 696 3 1.348 5 -652

Erhaltene Anzahlungen 13.914 60 15.580 55 -1.666

ferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lie-

1.817 8 2.056 7 -239

Gesellschafterbereich
Verbindlichkeiten im Verbund-/

1.850 8 1.920 7 -70

Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Verbindlichkeiten

3.387 15 5.365 19 -1.979

21.664 93 26.269 92 -4.605

23.328 100 28.515 100 -5.186
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3. Finanzlage

Die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebes stellt sich anhand einer in Anlehnung an den Deut schen

Rech nungslegungs-Standard Nr. 21 (DRS 21) aufgestellten Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung

des Cash flow wie folgt dar:

Für Zwecke der Kapitalflussrechnung haben wir den unter den Forderungen an den Einrichtungsträger bi lan-

zierten Zahlungsmittelbestand als Finanzmittelfonds des Eigenbetriebs definiert.

2018 2017
T-EUR T-EUR

1. Periodenergebnis 1.473 1.638

2. +/-
Anlagevermögens
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände  des

54 102

3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -353 186

4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen /  Erträge 0 -42

5. -/+

der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Lieferungen und Leistungen sowie anderer  Aktiva, die nicht
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus

1.170 14

6. +/-

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus  Lieferungen

-3.823 3.637

7. -/+
Anlagevermögens
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des

0 0

8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge -2 5

9. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag -25 -7

10. -/+ Ertragsteuerzahlungen 0 0

11. =
(Summe aus 1 bis 10)
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

-1.506 5.533

Übertrag: -1.506 5.533
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2018 2017
T-EUR T-EUR

Übertrag: -1.506 5.533
11. +

immateriellen Anlagevermögens
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des

0 0

12. -
Anlagevermögen
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle

-2 -1

13.
+ Sachanlagevermögens

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
0 0

14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -12 -155

15. + Erhaltene Zinsen 4 3

16. + Erhaltene Dividenden 0 0

17. =
(Summe aus 11 bis 16)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-10 -153

18. +
Gesellschaftern
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von

0 0

19. - Auszahlungen aus Ausgründung Kindertagesstätte -715 0

20. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen 0 0

21. - Gezahlte Zinsen -3 -7

22. - Auszahlungen an die Landeshauptstadt -1.636 -1.233

23. =
(Summe aus 18 bis 22)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-2.354 -1.240

24.
(Summe aus 10, 17, 23)
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

-3.870 4.140

25. +/-
Finanzmittelfonds
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des

0 0

26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 12.627 8.487

27. =
(Summe aus 24 bis 26)
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

8.757 12.627
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4. Ertragslage

2018 2017 Veränderung
T-EUR % T-EUR % T-EUR %

Umsatzerlöse 38.428 99 43.077 100 -4.649 -11
Bestandsveränderungen 363 1 -364 -1 727 0
Andere Erträge 89 0 287 1 -198 -69
Gesamtleistung 38.880 100 43.000 100 -4.120 -10

Materialaufwand 26.929 69 27.425 64 -496 -2

Rohertrag 11.951 31 15.575 36 -3.624 -23

Personalaufwand 9.364 24 12.452 29 -3.088 -25
Abschreibungen 54 0 102 0 -48 -47
Andere Aufwendungen 1.087 3 1.386 3 -299 -22
Betriebsergebnis 1.446 4 1.635 4 -189 -12

Finanzerträge 4 0 3 0 1 33
Finanzaufwand 2 0 7 0 -5 -71

Finanzergebnis 2 0 -4 0 6 0

Ergebnis vor Ertragsteuern 1.448 4 1.631 4 -183 -11

Ertragsteuern -25 0 -7 0 -18 0

Jahresergebnis 1.473 4 1.638 4 -165 -10
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V. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Auftragsgemäß wurde die Jah res ab schluss prü fung um eine Ordnungsmäßigkeitsprüfung erweitert. Die Prü-

fung er streckt sich da nach auch auf 

· die Ord nungs mä ßig keit der Geschäftsführung und 

· die in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genanten Sachverhalte (sogenannte "wirtschaftliche Verhältnisse"; nach-

fol gend aufgeführt):

· die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des Ei-

genbetriebs, 

· verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursa-

chen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, 

· die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Ver hält nis se wurde

entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erwei terung der Ab schlussprüfung

nach § 53 HGrG (IDW PS 720) durchgeführt. Die Aussagen zu den wirtschaftli chen Verhältnissen werden

hilfsweise anhand der Fragenkreise 11 bis 16 in IDW PS 720 gewür digt, da es sich bei den "wirtschaftlichen

Verhältnissen" um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt. Da bei ist es nicht Auf gabe des Ab schluss prü-

fers, die sach li che Zweck mä ßig keit der Ent schei dun gen der Ge schäfts füh rung und die Ge schäfts politik zu

beurtei len.

Über die in dem vorliegenden Bericht incl. Anlage 5 dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prü fung

kei ne Be son der heiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der

Ge schäfts füh rung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind. Die im Gesetz und in den da-

zu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben und Feststellungen haben wir in Anlage 5 zu-

sam menfas send dargestellt. 
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VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

er teilt: 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

– bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Ver lust rechnung für das Geschäftsjahr

vom 01.01. bis zum 31.12.2018 so wie dem Anhang, ein schließlich der Darstel lung der Bi lan zierungs- und

Bewer tungsmethoden – geprüft. Darüber hin aus haben wir den Lage bericht des Kommunales Gebäudem-

anagement für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2018 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Gesetzes

über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG), der Ver ord nung über die Wirt-

schaftsfüh rung und das Rech nungs we sen der Ei gen be trie be im Land Sachsen-Anhalt (EigBVO) i.V.m.

den ein schlä gi gen deut schen für Ka pital gesell schaften gel ten den handels recht lichen Vor schriften und

ver mittelt un ter Be ach tung der deut schen Grund sätze ordnungs mä ßiger Buch führung ein den tat sächli-

chen Verhält nissen ent spre chen des Bild der Vermö gens- und Fi nanzlage des Ei gen betriebs zum

31.12.2018 sowie seiner Er tragslage für das Ge schäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei genbetriebs. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah resabschluss, entspricht

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-An-

halt und stellt die Chan cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge gen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

und § 140 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalverfas sungs gesetz des Landes Sach sen-Anhalt (KVG LSA) unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest ge stellten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver antwortung nach diesen Vorschrif ten und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prü fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“

unseres Bestäti gungsvermerks weiterge hend beschrie ben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in

Überein stimmung mit den deut schen handels rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deut schen Be rufs pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind

der Auf fas sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig net sind, um als

Grundlage für unse re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir weisen darauf hin, dass der Eigenbetrieb zur Erfül lung der ihm übertragenen Aufgaben ins be son de re für

nicht umlegbare Kosten sowohl in der Ver gan gen heit als auch künf tig un ver ändert auf die finanzielle Un ter-

stützung der Landeshaupt stadt Magde burg an gewie sen ist. Wir weisen auf die Ausführungen im Lagebericht

hin.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-

ten des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt sowie den ein-

schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al len we sent li-

chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah res ab schluss un ter Be ach tung der deut schen Grund sätze

ord nungsmä ßiger Buchfüh rung ein den tat sächli chen Verhältnis sen ent spre chen des Bild der Ver mö gens-, Fi-

nanz- und Ertrags lage des Ei gen betriebs vermit telt. Ferner sind die ge setzli chen Ver treter verant wortlich für

die inter nen Kon trollen, die sie in Über einstim mung mit den deut schen Grund sät zen ord nungs mäßiger Buch-

führung als not wendig be stimmt haben, um die Aufstellung ei nes Jah resab schlusses zu ermög lichen, der frei

von we sentli chen – beabsichtigten oder unbe ab sichtig ten – fal schen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite ren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
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grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli chen Belangen mit

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebs-

ver ord nung des Landes Sachsen-Anhalt sowie den ein schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti gen Ent wick-

lung zu tref fend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor keh rungen und

Maß nah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel lung ei nes Lage be richts in

Überein stim mung mit den anzu wendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebs ver-

ord nung des Landes Sachsen-Anhalt sowie den ein schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel tenden

handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge eig nete Nach wei se für die Aussa-

gen im La ge be richt erbringen zu kön nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge wonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebs ver ord nung des Landes Sachsen-An-

halt sowie den ein schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung zu tref fend dar stellt, sowie einen Be-

stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah resab schluss und zum Lagebericht beinhal-

tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und § 140 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalverfas sungs ge setz des Lan des Sachsen-Anhalt

(KVG LSA) unter Beachtung der vom Institut der Wirt schaftsprüfer (IDW) fest gestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli che falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich tigkeiten resultieren und werden als we-

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er wartet wer den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf

der Grundlage dieses Jahresab schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun gen von

Adressaten beein flussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig ter – fal-

scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü fungshandlungen als

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-

gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver stößen hö her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches

Zusammenwirken, Fälsch ungen, beab sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange messen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys teme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge stellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä tigkeit so wie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit auf werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit be steht, sind wir ver pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jah resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange messen

sind, unser je weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol gerungen auf der

Grund lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf tige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein schließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts vorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge des Eigenbetriebs vermittelt.
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· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent sprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnachweise vollzie-

hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei len die sachgerechte Ableitung der zukunfts-

orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei genständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorien-

tierten Angaben sowie zu den zugrunde lie genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben

abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai ger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Magdeburg, den 15. Mai 2019 

 DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

 gez. Breuer gez. Tillar
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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VII. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lage be-

richtes für das Ge schäftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg, er-

stat ten wir in Über ein stim mung mit den ge setz li chen Vor schriften und den Grundsät zen ord nungsmäßiger

Be richters tat tung bei Ab schlus s prü fungen (PS 450 des In stituts der Wirt schaftsprüfer in Deutsch land e.V.). 

Der von uns mit Datum vom 15. Mai 2019 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 

VI. wie der ge geben. 

Magdeburg, den 15. Mai 2019
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 Anlage 1
 

 Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

 Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017 Passivseite 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017
(ohne Kita) (mit Kita) (ohne Kita)  (mit Kita)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 25.000,00 25.000,00 40.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen 6.874,17 10.989,99 11.053,23 II. Rücklagen

II. 1. Allgemeine Rücklage 11.307,80 11.307,80 121.020,75
Sachanlagen 2. Zweckgebundene Rücklage 60.000,00 60.000,00 60.000,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen 83.886,23 110.229,17 110.483,66 III. Gewinn/Verlust
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.691,85 54.776,10 167.715,44 Gewinn des Vorjahres 1.701.220,18 1.297.664,53 1.335.784,60

Ausschüttung an den Aufgabenträger -1.636.561,18 -1.233.005,53 -1.233.005,53
Einstellung in Rücklagen 0,00
Entnahme aus Rücklagen 0,00

B. UMLAUFVERMÖGEN Jahresgewinn 1.472.795,89 1.636.561,18 1.637.580,18
Gewinn 1.537.454,89 1.701.220,18 1.740.359,25

I. Vorräte
1. unfertige Leistungen 10.805.385,87 10.441.638,81 10.441.638,81 B. Sonderposten
2. geleistete Anzahlungen 2.156.125,00 2.445.903,27 2.445.903,27

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse 0,00 0,00 82.733,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 290.960,18 542.392,28 542.457,61

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.045,82 1.382,94 1.382,94 C. RÜCKSTELLUNGEN
2. Forderungen an verbundene Unternehmen 460.656,71 488.875,28 488.875,28

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0,00 0,00 1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen 52.887,00 274.021,00 274.021,00
3. Forderungen an den Aufgabenträger 9.475.054,03 13.568.609,97 14.279.336,11 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 20.103,58 61.519,24 3. sonstige Rückstellungen 672.959,85 804.938,61 1.273.659,85
4. Forderungen an Gebietskörperschaften 4.296,45 4.197,00 25.807,16

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0,00 0,00 D. VERBINDLICHKEITEN
III. Kassenbest.,Bundesbankguth.,Guth. bei Kreditinst. u. Schecks 315,95 277,85 357,76

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 13.914.293,73 15.580.341,58 15.580.341,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.914.293,73 15.580.341,58 15.580.341,58

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.817.102,79 2.047.388,85 2.056.058,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.817.102,79 2.047.388,85 2.056.058,32

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 349.944,27 384.132,23 384.132,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 349.944,27 384.132,23 384.132,23

4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger 1.500.404,90 1.510.561,17 1.535.857,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.500.404,90 1.510.561,17 1.535.857,24

5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.369.956,76 4.008.854,26 4.105.320,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.369.956,76 4.008.854,26 4.105.320,37

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 16.934,45 1.260.124,04 1.260.124,04

23.328.246,44 27.667.889,72 28.513.628,33 23.328.246,44 27.667.889,72 28.513.628,33

Magdeburg, 31.03.2019
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 Anlage 2

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

2018 2017 (ohne Kita) 2017 (mit Kita)
EUR EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 38.427.533,88 39.483.832,00 43.076.657,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an

fertigen und unfertigen Erzeugnissen 363.747,06 -363.798,04 -363.798,04
3. sonstige betriebliche Erträge 89.463,10 38.880.744,04 85.817,15 287.135,58

davon Auflösungen von Sonderposten 42.412,72
4. Materialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen -26.929.323,39 -27.425.018,70 -27.425.018,70
5. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter -7.726.561,30 -7.511.355,05 -10.363.584,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

versorgung und für Unterstützung -1.637.495,16 -9.364.056,46 -1.459.167,37 -2.088.385,08
davon für Altersversorgung: 301.400,47 EUR

Vorjahr           (EUR 281.468,26)
6. Abschreibungen:

auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und der Sachanlagen -54.160,60 -51.143,00 -102.035,43

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.087.373,16 -37.434.913,61 -1.120.742,57 -1.385.609,18
davon Zuführung zu Sonderposten 0,00

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 3.949,63 2.528,80 2.528,80
davon aus verbundenen Unternehmen    EUR  0,00

Vorjahr           (EUR 0,00)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.201,24 1.748,39 -7.201,00 -7.201,00

davon an verbundene Unternehmen        EUR 0,00
Vorjahr           (EUR 0,00)

10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
12. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 25.217,07 2.808,96 6.890,18
14. Ergebnis nach Steuern 1.472.795,89 1.636.561,18 1.637.580,18
15. sonstige Steuern 0,00 0,00
16. Jahresgewinn 1.472.795,89 1.636.561,18 1.637.580,18

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns:
a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2019
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Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Anhang  für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement hat seinen Sitz in der Gerhart-Haupt-

mann-Str. 24 -26, 39108 Magdeburg. 

In der Rechtsform des Eigenbetriebes wird das Kommunale Gebäudemanagement seit dem 01.

Januar 2007 geführt. Grundlage bildete der Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Mag-

deburg (LHS MD) vom 12. Oktober 2006, Beschlussnummer 1169-38(IV)06, der ebenso den Be-

schluss zur Eigenbetriebssatzung umfasste. 

Eine erste Neufassung der Eigenbetriebssatzung wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2014 in Kraft

gesetzt. Grund war der Beschluss des Stadtrates der LHS MD am 05. September 2013, Be-

schlussnummer 1892-66(V)13, zur Erweiterung des Eigenbetriebes KGm um einen gesonderten

Geschäftsbereich Kindertagesstätten (GB Kita) für die kommunale Betreibung drei neu errichteter

Kindertagesstätten. 

Am 14. September 2017 beschloss der Stadtrat der LHS MD, den GB Kita des Eb KGm zum 01.

Januar 2018 auszugründen und als separaten Eigenbetrieb „Kommunale Kindertageseinrichtun-

gen Magdeburg“ (Eb KKM) zu führen, Beschlussnummer 1541-044(VI)17. Einher ging der Be-

schluss zur Inkraftsetzung der zweiten Neufassung der Eigenbetriebssatzung des Kommunalen

Gebäudemanagements zum 01. Januar 2018, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 29 vom 24. Novem-

ber 2017. Darauf folgte der Beschluss des Stadtrates der LHS MD am 01. November 2018 zur ge-

schlechtergerechten Neufassung der Eigenbetriebssatzung mit Inkraftsetzung zum 01. Januar

2019, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 30 vom 14. Dezember 2018.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement – Eb KGm – für das

Wirtschaftsjahr 2018 wurde gemäß Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sach-

sen-Anhalt (EigBG) und der Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen

der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO) unter Beachtung der Vorschriften des

Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)

für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellt. 

Grundlagen für die Gliederung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Anla-

gennachweise bildeten die Muster der Anlagen 1 – 10 der Eigenbetriebsverordnung unter Beach-

tung der Vorschriften des HGB in der Fassung des BilRUG. 

Für die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden kamen die Vorschriften des HGB in der Fassung

des BilRUG zur Anwendung. 
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Der Vorjahresabschluss zum 31.12.2017 umfasste Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen und

Anlagennachweise zusammengefasst für den Eigenbetrieb KGm sowie bereits getrennt für den Ei-

genbetrieb KGm ohne GB Kita und den Eigenbetrieb GB Kita. Zur Gewährleistung der Vollständig-

keit der Vorjahresangaben wird die 3-Spalten-Form gewählt. Die Vergleichbarkeit zwischen Vorjah-

reszahlen und aktuellen Zahlen gilt für den Unternehmensteil Eigenbetrieb KGm ohne GB Kita.

 

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes KGm wurde in der Sitzung des Stadtrates der LHS

MD am 07. Dezember 2017 mit Beschluss – Nr. 1679-048(VI)17 beschlossen und im Amtsblatt Nr.

6 vom 02. März 2018 veröffentlicht.

Der Eigenbetrieb erbringt Leistungen, die jeweils einem Betrieb gewerblicher Art zuzuordnen sind

und die der Steuer-/ Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden bei Neuan-

schaffungen mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich gewährter Skonti, bei Ge-

brauchtgütern mit Restbuchwerten angesetzt und hierfür betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern

bzw. Restnutzungsdauern zugrunde gelegt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig

und linear. Den Neuregelungen des § 6 Abs. 2 EStG (i. d. F. vom 27. Juni 2017) i. V. m. § 52 Abs.

12 Satz 5 zufolge, werden nach dem 31.12.2017 angeschaffte Wirtschaftsgüter bis 250 € netto in

voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt bzw. sofort abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit An-

schaffungskosten zwischen 251 € und 1000 € netto werden in Sammelposten erfasst und linear

über fünf Jahre abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten ab 1001 € netto werden

über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände

oder entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwerte wurden im Berichtsjahr nicht aktiviert,

ebenso keine Fremdkapitalzinsen innerhalb von Herstellungskosten.

Vorräte, Forderungen und liquide Mittel werden grundsätzlich mit ihren Nennwerten erfasst. Im Be-

richtsjahr wurden Wertberichtigungen vorgenommen. 

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der zu erwartenden

Inanspruchnahme bzw. des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Langfristige Rückstellun-

gen werden ihrer Laufzeit entsprechend auf der Grundlage der von der Deutschen Bundesbank

veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssätze abgezinst. 

Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 2 HGB angesetzt.
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Bilanz

Das Anlagevermögen umfasst immaterielle Vermögensgegenstände, wie Lizenzen sowie Sach-

anlagen in Form betriebsnotwendiger Ausstattung, wie Mobiliar, Hardware, Kraftfahrzeuge.  

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlagespiegel gemäß § 284 Abs. 3 HGB (a. F.) in

der Anlage dargestellt. Die Zugänge bei Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. Restbuch-

werten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, aktiviert.

Die Vorräte resultieren zum 31.12.2018 aus unfertigen Leistungen, die sich ausschließlich auf die

Betriebs- und Nebenkosten 2018 beziehen und über die im Folgejahr der Entstehung abzurechnen

ist. Des Weiteren beziehen sich die Vorräte auf geleistete Anzahlungen, d. h. auf Vorauszahlungen

für Betriebs- und Nebenkosten 2018, die gegenüber externen Vermietern für angemietete Liegen-

schaften/Gebäude zu entrichten sind und über die i. d. R. im Folgejahr der Entstehung seitens der

externen Vermieter abgerechnet wird. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Wesentlichen Forderungen aus

Umgliederungen von Salden debitorischer Kreditoren sowie aus Rechtsstreitigkeiten. 

Die Forderungen an verbundene Unternehmen beinhalten die Forderungen gegenüber den

Städtischen Werken Magdeburg aus den Jahresrechnungen 2018 über die Medienver- und

-entsorgung der zu bewirtschaftenden Objekte. 

Die Forderungen an den Aufgabenträger umfassen im Wesentlichen die Forderungen gegen-

über dem Sozialamt der LHS MD, z. B. aus Weiterberechnungen von Kosten im Zusammenhang

mit der Unterbringung von Asylsuchenden, aus den Verpflichtungen Altersteilzeit (ATZ), aus Steu-

errückzahlungen für Geschäftsvorfälle für Betriebe gewerblicher Art der LHS MD sowie die liquiden

Mittel der verbundenen Sonderkasse des Eb KGm (Geldverkehrskonten), hier inbegriffen für Erfüll-

zwecke der für Altersteilzeiten gebundenen Geldbestände. 

Die Forderungen aus ATZ gegenüber der LHS MD resultieren aus den vor dem 01.01.2007 durch

die LHS MD abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen, die in Analogie zu den Rückstellungen für

ATZ per 31.12.2018 mit 0,82 % (Vorjahr 1,26 %) abgezinst wurden. 

Die Forderungen an Gebietskörperschaften umfassen Zuschüsse zur Förderung der Teilhabe

schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes

Sachsen-Anhalt sowie Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen nach dem Aufwendungsaus-

gleichsgesetz (AAG).
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Der Kassenbestand bezieht sich auf den eingerichteten Handvorschuss (Handkasse) für die Er-

stattung von Parkgebühren im Rahmen der Durchführung von Dienstfahrten.

Das Stammkapital beträgt nach Ausgründung des Geschäftsbereiches Kita entsprechend Eigen-

betriebssatzung 25.000 EUR. 

Die allgemeinen Rücklagen mit einem Anfangsbestand von 11.308 EUR veränderten sich nicht. 

Die zweckgebundene Rücklage ist bilanziert für künftige Investitionen und veränderte sich mit ei-

nem Anfangsbestand von 60.000 EUR nicht. 

Der ausgewiesene Gewinn resultiert aus dem Jahresergebnis des Vorjahres abzüglich der Aus-

schüttung an den Aufgabenträger und dem im Wirtschaftsjahr 2018 erzielten Jahresüberschuss. 

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen umfassen die Rückstellungen für Aufsto-

ckungsbeträge sowie für die Erfüllungsrückstellungen für Altersteilzeit. Für den Jahresabschluss

2018 wurde ein Sachverständiger beauftragt, ein versicherungsmathematisches Gutachten über

die Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen zum 31.12.2018 für 4 Beschäftigte (Vorjahr 8 Be-

schäftigte) zu erstellen. Die Ermittlung der Altersteilzeitrückstellungen erfolgte gemäß § 249 Abs. 1

HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 1 HGB. Es wurden die Rechnungslegungsstandards nach Han-

delsbilanz angewandt, für die Annahmen zu Sterblichkeit und Invalidität die Heubeck-Richttafeln

2005 G zugrunde gelegt sowie die mittlere Restlaufzeit mit 1 Jahr (Vorjahr mit 1 Jahr), der Abzin-

sungssatz gemäß RückAbzinsV p.a. bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr zu Beginn des

Berichtsjahres mit 1,26 % (Stand 31.12.2017) und zum Ende des Berichtsjahres mit 0,82 % (Stand

31.12.2018) und die erwartete Einkommenssteigerung p.a. bei einer Restlaufzeit von mehr als ei-

nem Jahr mit 2 %. 

Sonstige Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Urlaubs-, Jubi-

läumsrückstellungen, Rückstellungen für Leistungsentgelte), für Aufbewahrungsverpflichtungen,

Abschluss-, Prüfungs- und Gerichtskosten sowie Verpflichtungen für unterlassene Aufwendungen

für Instandhaltungen, die gemäß § 249 Abs. 1, Nr. 1 im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von 3

Monaten nachgeholt werden, gebildet. 

Für die Abschlussprüfungen des Eb KGm des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 ist ein Gesamt-

honorar i. H. v. 13,5 T€ netto, davon für die Abschlussprüfung i. H. v. 9,8 T€ netto und für Steuer-

beratungsleistungen i. H. v. 3,7 T€ netto bilanziert.
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Die Verbindlichkeiten setzen sich mit den Restlaufzeiten wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten ... Insgesamt
in T€

Restlaufzeit
bis 1 Jahr

in T€
über 1 bis
5 Jahre
in T€

über 5 Jahre
in T€

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 13.914,3 13.914,3 / /

aus Lieferungen und Leistungen 1.817,1 1.817,1 / /

gegenüber verbundenen Unternehmen 349,9 349,9 / /

gegenüber dem Aufgabenträger    1.500,4 1.500,4 / /

Sonstige Verbindlichkeiten 3.370,0 3.370,0 / /

insgesamt    20.951,7 20.951,7 / /

In den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind im Wesentlichen die Vorauszahlungen für

Betriebs- und Nebenkosten 2018 bilanziert, über die i. d. R. jeweils im Folgejahr der Entstehung

abzurechnen ist.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2018 beziehen sich im We-

sentlichen auf Lieferungen und Leistungen des Leistungszeitraumes 2018 sowie auf Verbindlich-

keiten aus Sicherheits- und Mängeleinbehalten vorrangig bezogen auf investive Lieferungen und

Leistungen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten die Verbindlichkeiten

gegenüber den Städtischen Werken Magdeburg aus den Jahresrechnungen 2018 über die Me-

dienver- und -entsorgung der zu bewirtschaftenden Objekte. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger beinhalten im Wesentlichen Verbindlich-

keiten gegenüber der LHS MD aus der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten 2017 sowie für

die Unfallversicherung für das Personal, für Leistungsverrechnungen sowie die Umsatzsteuerzahl-

last für Betriebe gewerblicher Art der LHS MD. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich im Wesentlichen auf ausgewählte investive Maß-

nahmen, die unter anderem in Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LHS MD erbracht

bzw. beauftragt werden. 

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vorgezogene Zahlungen für Parkplatznut-

zungen sowie Mieten.  
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Von dem Wahlrecht, keine aktiven latenten Steuern zu bilanzieren, wurde Gebrauch gemacht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Definition gemäß § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung

des BilRUG erfasst.

Die Umsatzerlöse gliedern sich zum 31.12.2018 wie folgt:

Bezeichnung T€
Nutzungsentgelte / Mieten 12.527,3
Kostenerstattungen der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltung,
Leistungen für Asylunterbringungen und Leihverhältnisse sowie für
Bauherrenfunktion

5.256,3

abgerechnete Betriebs- und Nebenkosten 2017 12.647,7

Dachflächenvermietungen 32,1

Zuweisungen für Instandsetzungen / Instandhaltungen / Graffitibeseiti-
gung 7.554,3

Zuweisungen für Außenanlagen 212,6

Sonstige Erlöse aus z. B. Schrottverkäufen, Mahngebühren, Erstat-
tungen Dritter u. Ä. 32,7

Periodenfremde Erträge aus korrigierten Medienabrechnungen und
Nachzahlungen aus DK KiFöG 164,5

38.427,5

Die Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen resultiert aus den im Vergleich zum Vor-

jahr höheren umlagefähigen bzw. umzulegenden Betriebs- und Nebenkosten 2018, über die im

Folgejahr der Entstehung abzurechnen ist. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge beziehen sich im Wesentlichen auf Versicherungsent-

schädigungen, resultieren aus Schadensfällen, aus der Auflösung von Rückstellungen, aus Zu-

schüssen für die Beschäftigung Schwerbehinderter sowie aus Mutterschaftsgeldzuschüssen. 

Im Materialaufwand sind Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Instand-

haltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen sowie Unterhaltung der Außenanlagen einschließlich Ver-

kehrssicherungsmaßnahmen von insgesamt 7.847,7 TEUR unter Berücksichtigung gewährter

Skonti, für die Medienver- und -entsorgung (Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlags-

was ser) sowie für alle weiteren im Rahmen der Hausbewirtschaftung zu erbringenden Dienstleis-

tungen (z. B. Reinigungen, Objektsi cherungen, usw.) von insgesamt 13.051,1 TEUR, für Mietauf-

wendun gen einschließlich zuzuord nender Betriebs- und Nebenkosten für angemietete Objekte, im
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We sentlichen für die Unterbrin gung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen, von insgesamt

5.838,2 TEUR, für periodenfremde Aufwendungen im Wesentlichen aus korrigierten Mediena-

brechnungen von 115,2 TEUR ausge wiesen. Des Weiteren sind Planungs- und Sachverständigen-

kosten mit 70,6 TEUR enthalten, die in Vorbereitung der Prüfung möglicher investiver sowie nicht-

investiver Maßnahmen oder vorberei tender Untersuchungen noch keiner konkreten Maßnahme zu-

geordnet werden können.

Die Abschreibungen sind für immaterielle Vermögensgegenstände und für Sachanlagen ausge-

wiesen.

  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Sachkosten - Gemeinkosten und vari-

able Einzelkosten.

 

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Zinsen für Steuererstattungen aufgrund korrigier-

ter Steuerbescheidungen für die Betriebe gewerblicher Art des Eb KGm in Höhe von insgesamt

3,8 TEUR sowie aus der Abzinsung der Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Magde-

burg aus ATZ-Verpflichtungen in Höhe von 0,1 TEUR (Vorjahr 1,3 TEUR). Die Zinsaufwendun-

gen resultieren im Wesentlichen aus der Aufzinsung und der Änderung des Rechnungszinses für

die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 2,2 TEUR (Vorjahr 7,2 TEUR).

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag führten Korrekturanträge zu vorangegange-

nen Steuerbescheidungen zu Rückerstattungen gezahlter Steuerbeträge (29,5 TEUR) und wirkten

sich aufwandsminimierend auf das Ergebnis aus.

3. Sonstige Pflicht- und ergänzende Angaben

Anzahl der Beschäftigten

Im Eigenbetrieb KGm waren im Berichtsjahr 2018 durchschnittlich 181 Angestellte beschäftigt. 

Zuständigkeit des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Herr Heinz Ulrich, Dipl.-Ing. (TH) für Bauwesen, wurde mit Beschluss des Stadtrates, Be-

schluss-Nr. 995-030(VI)16, für eine weitere Dauer von 2 Jahren vom 01.01.2017 bis zum

31.12.2018 als Betriebsleiter des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement bestellt.

Auf die Angaben zu gewährten Bezüge des Betriebsleiters wird gemäß § 286 (4) HGB verzichtet.
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Betriebsausschuss

Im Berichtsjahr 2018 gehörten dem Betriebsausschuss nachfolgend aufgeführte Mitglieder an:

Den Vorsitz führte der Oberbürgermeister, Herr Dr. Lutz Trümper, die Stellvertretung oblag Herrn

Dr. Dieter Scheidemann, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr.

Weitere stimmberechtigte Mitglieder waren/sind:

Anrede Vorname Name Partei Tätigkeit

Herr Bernd Heynemann CDU/BfM Dipl.-Betriebswirt

Herr Reinhard Stern CDU/BfM Dipl.-Ing.

Frau  Birgit Steinmetz SPD MTLA

Herr  Jens Hitzeroth SPD Elektroinstallateur;
    Verkaufsberater

Frau Monika Zimmer DIE LINKE/ Ökonom
   future! Rentnerin

bis 31.10.2018
Herr Dennis Jannack DIE LINKE/ Angestellter
   future! 

ab 01.11.2018
Herr Frank  Theile LINKS für Dipl.-Phil.,
   Magdeburg Angestellter

Herr Alfred Westphal Bündnis 90/ Bauingenieur,
   Die Grünen Rentner

Frau Michaela Obenauff Beschäftigten- Angestellte im Eb KGm
   vertreterin

Herr Peter Wieland Beschäftigten- Angestellter im Eb KGm
   vertreter

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement führte im Be-

richtsjahr 2018 insgesamt 11 ordentliche Sitzungen durch.

Eine Aufwandsentschädigung u. ä. Bezüge wurden seitens des Eb KGm nicht gewährt.
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4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ein-

getreten.

5. Ergebnisverwendung

Der im Berichtsjahr erzielte Jahresüberschuss ist an den Aufgabenträger Landeshauptstadt Mag-

deburg abzuführen. 

 
 

Anlage
Anlagenspiegel per 31.12.2018
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Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Anlagenspiegel per 31. Dezember 2018

Anlagegegenstände Anschaffungs- bzw. Abgänge augrund Anschaffungs- Zugänge Abgänge Um- Anschaffungs-
Herstellungskosten Ausgliederung bzw. Her- buchungen bzw. Her-

inkl. Kita Kita zum stellungskosten stellungskosten
31.12.2017 31.12.2017 01.01.2018 31.12.2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 84.984,55 3.417,04 81.567,51 1.691,12 0,00 0,00 83.258,63

II. Sachanlagen
1. Maschinen und maschinelle Anlagen 269.226,25 1.174,53 268.051,72 1.622,97 0,00 0,00 269.674,69
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 552.830,80 330.988,52 221.842,28 10.303,50 0,00 0,00 232.145,78

Summe Sachanlagen 822.057,05 332.163,05 489.894,00 11.926,47 0,00 0,00 501.820,47

Anlagevermögen insgesamt 907.041,60 335.580,09 571.461,51 13.617,59 0,00 0,00 585.079,10

Anlagegegenstände Kumulierte Abschrei- Abschrei- Kumulierte Buchwert Buchwert Buchwert Buchwert durchschnittlicher
Abschrei- bungen des bungen auf Abschrei- am ohne Kita mit Kita Gesamt Abschreibungs- Restbuch-
bungen Geschäfts- Abgänge bungen am am am satz wert

01.01.2018 jahres 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro % %

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 70.577,52 5.806,94 0,00 76.384,46 6.874,17 10.989,99 63,24 11.053,23 7,0 8,3

II. Sachanlagen
1. Maschinen und maschinelle Anlagen 157.822,55 27.965,91 0,00 185.788,46 83.886,23 110.229,17 254,49 110.483,66 10,4 31,1
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.066,18 20.387,75 0,00 187.453,93 44.691,85 54.776,10 112.939,34 167.715,44 8,8 19,3

Summe Sachanlagen 324.888,73 48.353,66 0,00 373.242,39 128.578,08 165.005,27 113.193,83 278.199,10

Anlagevermögen insgesamt 395.466,25 54.160,60 0,00 449.626,85 135.452,25 175.995,26 113.257,07 289.252,33
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Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen

Mit Beginn des Berichtsjahres 2018 konzentriert sich der Eigenbetrieb Kommunales Gebäu-

demanagement (Eb KGm) als Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg

wieder ausschließlich auf die Geschäftsfelder des Facility Managements, das heißt auf alle im

Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben. 

Dazu gehören schwerpunktmäßig:

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die Landeshauptstadt Magdeburg für alle

städtischen Hochbaumaßnahmen von der Planung und Errichtung von Neubauten

über die Planung, Vergabe und Ausführung von Sanierungs-, Erweiterungs-, Moderni-

sierungs- oder Abrissmaßnahmen bis hin zur Rekultivierung der Flächen

- Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen bei den kommunalen Gebäuden,

baulichen als auch Außenanlagen

- Organisation und Durchführung der medienbezogenen Ver- und Entsorgung durch

Wärme, Strom und Wasser/Abwasser

- Durchführung von Hausmeister-, Reinigungs-, Sicherheits- und ähnlichen Diensten

- Kostenabrechnungen und Controlling.

Im Rahmen seiner Vermieterfunktion ist der Eigenbetrieb KGm ferner für die Sicherstellung

bedarfsgerechter Unterbringungsverhältnisse der Einrichtungen der städtischen Verwaltung

verantwortlich. Darüber hinaus obliegt ihm das Vertragsmanagement für Miet- und ähnliche

Verhältnisse mit Dritten, die zur Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben der Landeshauptstadt

Magdeburg geschlossen wurden bzw. zu schließen sind.

Des Weiteren kann der Eigenbetrieb KGm als Dienstleister von anderen städtische Eigenbe-

trieben und Gesellschaften in Anspruch genommen werden.

Seit dem 01. Januar 2018 ist der Eigenbetrieb KGm neben der Betriebsleitung in drei Ge-

schäftsbereiche (GB) untergliedert: GB I – Kaufmännisches Gebäudemanagement mit 2 Ab-

teilungen, GB II – Allgemeines und Technisches Gebäudemanagement mit 4 Abteilungen,

GB III – Hochbauinvestitionen mit 2 Abteilungen. 
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Zum Berichtsstichtag 31.12.2018 waren im Eigenbetrieb KGm insgesamt 184 Angestellte

(Vorjahr 184 Angestellte) beschäftigt.

Der Eigenbetrieb KGm erfüllt im Bereich des Facility Managements den öffentlichen Zweck

gemäß § 156 KVG LSA in der Verwaltung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die

durch die Verwaltung oder durch Dritte für Verwaltungszwecke genutzt werden. 

Im Jahresabschluss des Vorjahres (vor Wirksamwerden der Ausgründung des Kita-Bereiches

zum 01. Januar 2018) wurden die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Anlagen-

nachweise bereits getrennt für den Eigenbetrieb KGm ohne GB Kita und den Eigenbetrieb

KGm – GB Kita aufgestellt und darauf ebenso getrennt im Anhang und Lagebericht einge-

gangen. Somit besteht die Vergleichbarkeit zum Vorjahr mit dem Eigenbetrieb KGm ohne GB

Kita. 
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2. Wirtschaftsbericht

Im Wirtschaftsjahr 2018 verwaltete und bewirtschaftete der Eigenbetrieb KGm stadteigene

sowie angemietete Immobilien, die für Verwaltungs-, Schul-, Kultur- und für ähnliche Zwecke

genutzt werden. Die Bestandsverwaltung unterliegt stetigen Veränderungen durch Zu- und

Abgänge wegen An- und Abmietungen, Neu- oder Umbaumaßnahmen, Abbrüchen u. Ä. so-

wie Veränderungen der Aufnahmeverpflichtungen der LHS MD bezogen auf die Zuweisungen

von Asylbegehrenden und Flüchtlingen.

Zum 31.12.2018 wurden gegenüber dem 31.12.2017 schwerpunktmäßig folgende Bestände

verwaltet:

31.12.2018 31.12.2017
Einheiten NGF in m² Einheiten NGF in m²

Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten
Verwaltungsstandorte 51 131.562 51 132.492
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl 1 2.325 1 2.325
Schulen inklusive Sporthallen 78 274.498 78 273.620
Kinder- und Jugendeinrichtungen 13 7.754 12 6.864
Kommunale Kindertagesstätten 6 8.373 3 4.019
Leerstand 12 21.735 21 32.956
Sonstiges 0 0 1 101

Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten
Verwaltungsstandorte 18 9.011 15 8.083

         Kinder- und Jugendeinrichtungen 1 257 1 257
         Gemeinschaftsunterkünfte Asyl * 6 22.710 8 27.315
         WE für Asylsuchende * 375 20.370 382 20.588
Dritte in stadteigenen Objekten

Hausmeisterwohnungen 3 262 3 262
Gewerbe 13 11.566 13 11.566
Sonstiges 9 52.557 9 52.557

Überlassungen an Dritte
Kindertagesstätten/Kinderheime 61 101.277 57 98.810
Überlassungen an Vereine u. Ä. 28 32.044 27 31.775

PPP-Objekte 20 120.074 20 120.074

Gesamt 816.375 823.664

Unbebaute Grundstücke 16 64.711 17 68.300
* Mietfläche
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Beim Public-Private-Partnership-Schulprogramm (PPP) der Landeshauptstadt Magdeburg

obliegt den Investoren bzw. privaten Projektgesellschaften seit dem Ende der Baumaßnah-

men (Zeitraum 2009 bis Anfang 2012) die 20-jährige Betreibung.

Der Eigenbetrieb KGm ist während des Betreibungszeitraums vollständig für das dazugehöri-

ge Projektvertragsmanagement verantwortlich. 

Unbebaute Grundstücke beziehen sich im Wesentlichen auf im Zuge von Gebäudeabrissen

rekultivierte Flächen, die bis zur Vermarktung und Veräußerung in der Verwaltung und Be-

wirtschaftung des Eigenbetriebs verbleiben.  

Unverändert gegenüber dem Vorjahr verwaltete und bewirtschaftete der Eigenbetrieb KGm

des Weiteren im Wirtschaftsjahr 2018 durchschnittlich etwa 360 Stellplätze, die im Wesentli-

chen an Beschäftigte der Landeshauptstadt Magdeburg vermietet werden. 

In seiner Funktion als Bauherr für alle Hochbauten der LHS MD hat der Eigenbetrieb KGm im

Berichtsjahr wieder eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen vorbereitet, durchgeführt sowie

fertiggestellt. Hierzu gehören zum Beispiel:

- Baufertigstellung der Ersatzneubauten der Kindertageseinrichtungen an den Standorten 

Wilhelm-Külz-Str., Badeteichstr., Moldenstr. und Braunlagerstr. und Übergabe für die Inbe-

triebnahme (Gesamtinvestitionsvolumen ca. 9,5 Mio. EUR),

- Baufertigstellung der Neubauten der Kindertageseinrichtungen an den Standorten Große

Steinernetischstr., Herrenkrugstr., Alt Salbke sowie Olvenstedter Grund und Übergabe für

die Inbetriebnahme (Gesamtinvestitionsvolumen ca. 10,2 Mio. EUR), 

- Fortführung des Ersatzneubaus der Kindertageseinrichtung am Standort Friedrich-Aue-Str.

(vorher Klusweg) mit einem Investitionsvolumen von ca. 2,9 Mio. EUR,

- Durchführung Ausschreibungs- und Vergabeverfahren sowie Baubeginn des Neubaus der

Kindertageseinrichtung am Standort Hellestr. (Investitionsvolumen ca. 3,0 Mio. EUR),

- Fertigstellung der Sanierungen der Kindertageseinrichtungen an den Standorten Quittenweg

und Ostrowskistr., letzteres einschließlich Erweiterung (Gesamtinvestitionsvolumen ca. 4,0

Mio. EUR),

- Fortführung der Planungen für die Erweiterung der GS Brückfeld (Investitionsvolumen ca.

7,7 Mio. EUR) sowie für den Neubau einer GS in der Wilhelm-Kobelt-Str.

(Investitionsvolumen ca. 17,5 Mio. EUR),

- Baufortführung des Ersatzneubaus FÖSK Roggengrund (Investitionsvolumen ca. 9,0 Mio.

EUR),
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- Fortführung der Planungen zur Modernisierung der Stadthalle (Investitionsvolumen ca.

70,1 Mio. EUR) sowie zur Modernisierung der Hyperschale (Investitionsvolumen ca.

16,9 Mio. EUR),

- Fortführung der Planungen zur Ertüchtigung der MDCC-Arena für die 2. Bundesliga

(Investitionsvolumen ca. 10,7 Mio. EUR netto),

- Fortführung der Planungen zur Sanierung und Erweiterung der FFw Diesdorf

(Investitionsvolumen ca. 1,8 Mio. EUR) sowie zum Ersatzneubau der FFw Prester

(Investitionsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR),

- Sanierung von Schulhöfen zum Beispiel der Grundschulen Vogelgesang und Sudenburg

(Investitionsvolumen ca. 0,7 Mio. EUR),

- Fortführung der Planungen des Neubaus der 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg

(Investitionsvolumen ca. 10,9 Mio. EUR),

- Fertigstellung der Restaurierung der Krypta im Kloster Unser Lieben Frauen sowie der In-

standsetzungen der Fassade Südseite der Klosterkirche (ca. 0,6 Mio. EUR), der Fassade

und des Fensteraustauschs im Ostflügel (ca. 0,6 Mio. EUR) und Planung sowie Beginn der

In standsetzung des Daches des Ostflügels (ca. 0,6 Mio. EUR).

- Fortführung der Maßnahmen zur Wiederherrichtung diverser Sportobjekte/Bootshäuser im

Rahmen der Hochwassernachsorge (Gesamtinvestitionsvolumen Fluthilfe ca. 11,5 Mio.

EUR).

Im Bereich der Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen so-

wie Außenanlagen, einschließlich Graffitientfernungen, entstanden im Berichtszeitraum Auf-

wendungen in Höhe von rund 7,86 Mio. EUR (Vorjahr rund 7,49 Mio. EUR). Gemäß Wirt-

schaftsplanung 2018 sollten ca. 4,67 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden. Die im Be-

richtszeitraum entstandenen Mehraufwendungen von ca. 3,19 Mio. EUR resultieren im We-

sentlichen aus zuvor der Konsolidierung unterworfenen sowie zusätzlich beauftragten In-

standsetzungsmaßnahmen, so z. B. zur Fortführung der Herrichtung des Schulgebäudes am

Standort Gneisenauring 34, für diverse Maßnahmen beim AMO – Kultur- und Kongresshaus,

für die Gründungsstabilisierung der Kindertageseinrichtung am Standort Victor-Jara-Str., für

diverse Instandsetzungsmaßnahmen in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

„Banane“, „Next Generation“ oder „Hot“. 

Der Eigenbetrieb KGm führt bereits seit 2005 das Projekt, Wärmeverbräuche mit nichtinves ti-

ven Maßnahmen zu reduzieren, erfolgreich durch. Im Berichtsjahr waren in das Projekt

durchschnittlich 69 Objekte (Vorjahr 66 Objekte) eingebunden. Die Einsparungen werden da-

bei hauptsächlich durch die Optimierung der Betriebsführung (z. B. konsequente Einhaltung

vorgegebener Raumtemperaturen, Absenkung bei Nichtnutzung), durch konsequente Kon-
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trolle und Einflussnahme auf das Nutzerverhalten sowie Schulung bzw. Anleitung des Be-

triebspersonals erzielt.

In Auswertung der Projektdurchführung von 2005-2018 konnten folgende wesentliche Ergeb-

nisse erreicht werden:

Jahr

Geldwerte Senkung
des Verbrauchs

in €

Senkung Wärmever-
brauch
in kWh

Senkung 
CO2-Ausstoß

in t

2005 bis 2016
kumuliert 3.701.115 47.546.106 11.019

2017 * 309.800 5.368.623 1.249
2018 ** 439.071 6.770.736 1.575
Gesamt 4.449.986 59.685.465 13.843

*  Datenkorrektur; ** vorläufige Daten 

Für das Wirtschaftsjahr 2018 waren beim Eigenbetrieb KGm Erträge und Aufwendungen in

Höhe von 35.123.287 EUR planmäßig veranschlagt.  

Zum Stichtag 31.12.2018 erzielte der Eb KGm tatsächlich Erträge in Höhe von insgesamt

38.884.394 EUR (Vorjahr 39.208.380 EUR). Die Erträge wurden durch die Bestandserhöhung

an unfertigen Leistungen in Höhe von 363.747 EUR (Vorjahr Bestandsminderung von – 

363.798 EUR), die sich ausschließlich auf Betriebs- und Nebenkosten beziehen, beeinflusst. 

Aufwendungen sind zum 31.12.2018 beim Eigenbetrieb KGm tatsächlich in Höhe von insge-

samt 37.411.898 EUR (Vorjahr 37.571.819 EUR) entstanden.
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Ertragslage

Die Umsatzerlöse 2018 stellen sich gegenüber den Vorjahreswerten wie folgt dar:

31.12.2018
nach Bil-

RUG
in €

31.12.2017
nach Bil-

RUG
in €

Verände-
rung 
in €

Verände- 
rung
in %

- Nutzungsentgelte aus dem städ-
tischen Bereich inkl. ande rer Ei-
genbetriebe

8.310.737 8.469.539 - 158.802 - 1,9

- Mieterlöse aus dem städtischen  
     Bereich für ange mietete Objek te 3.732.076 4.313.107 - 581.031 - 13,5

- Erlöse aus der Betriebs- und Ne-
benkostenabrechnung 2017
(ohne Pauschalen)

12.647.684 13.403.625 - 755.941 - 5,6

- Kostenerstattungen der LHS MD
für lfd. BNK, Instandset zungs-
maßnahmen für Asylun terkünfte*

2.334.167 2.785.980 - 451.812 - 16,2

- Zuweisungen für Instandset zun-
gen / Instandhaltungen / Graffiti 7.554.337 7.042.985 511.352 7,3

- Zuweisungen für Außenanla gen 212.600 212.600 0 0,0

- Mieterlöse aus dem Bereich
     Gewerbe, sonstige Woh nungen, 
    Hausmeister- woh nungen, Park-  
    plätze, Nut zungs pauschalen

518.690 597.408 - 78.718 - 13,2

- Kostenerstattungen der LHS MD
für die Dienstleistungs funk tion 
als Bauherr der LHS MD sowie
Leerstandsverwal tung und Leih-
verhältnisse *  

2.922.159 2.450.321 471.838 19,3

- Kostenerstattungen Dritter * 28.932 22.531 6.400 28,4

- sonstige Erlöse aus Schrottver-
käufen, Mahnge büh ren* 1.610 1.605 5 0,3

- periodenfremde Erträge aus kor-
rigierten BNK - Abrechnungen 164.542 184.131 - 19.588 - 10,6

insgesamt 38.427.534 39.483.832 - 1.056.298 - 2,7
  * vor BilRUG unter sonstige betriebliche Erträge erfasst

Gegenüber dem Vorjahr minderten sich die Umsatzerlöse (nach BilRUG) insgesamt um

ca. 2,7 % auf 38.427,5 TEUR.
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Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den gegenüber dem Vorjahr um ca.

755,9 TEUR geringer abgerechneten, umlegbaren Betriebs- und Nebenkosten 2017 sowie

aus den im Berichtsjahr geringer entstandenen Mieterlösen aus dem städtischen Bereich für

angemietete Objekte von ca. 581,0 TEUR und geringeren Kostenerstattungen der LHS MD

für Geschäftsvorfälle aus dem Asylbereich in Höhe von ca. 451,8 TEUR, was hauptsächlich

mit den zunehmenden Abmietungen von Asylunterkünften aufgrund der Veränderungen der

Aufnahmeverpflichtungen der LHS MD bezogen auf Asylbegehrende und Flüchtlinge zusam-

menhängt. 

Der Planansatz für Umsatzerlöse in Höhe von 35.084,0 TEUR wurde mit rund 109,5 % erfüllt.

Die Mehrerfüllung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Zuweisungen der LHS MD für

Instandsetzungs- bzw. Herrichtungsmaßnahmen insbesondere im Schul- und Kulturbereich,

was sich folglich gleichermaßen auf den Aufwandsbereich auswirkt.  

Auf die Ertragslage des Eigenbetriebes KGm wirken sich nicht unerheblich die jährlichen Be-

standsveränderungen an unfertigen Leistungen aus. Diese beziehen sich ausschließlich auf

Betriebs- und Nebenkosten. Die im Berichtsjahr entstandenen Betriebs- und Nebenkosten

sind zu bilanzieren, da üblicherweise über diese im Folgejahr der Entstehung abzurechnen

ist. Die Entwicklung zu den im Vorjahr bilanzierten unfertigen Leistungen (Betriebs- und Ne-

benkosten) wird als Bestandsveränderung entsprechend ergebniswirksam. Betriebs- und Ne-

benkosten unterliegen Abhängigkeiten, die gänzlich unbeeinflussbar sind, so z. B. Witte-

rungsab-hängigkeiten oder Preis- und Tarifentwicklungen. 

Von Bedeutung ist zudem, dass für angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylsuchen-

den eine besondere Abrechnungsform für bestimmte Betriebs- und Nebenkosten zu gewähr-

leisten ist. Danach werden Betriebs- und Nebenkosten, die außerhalb der mietvertraglich ge-

regelten Vorauszahlungen entstehen, z. B. für Sicherheits- oder Wäschereidienste, direkt im

Jahr ihrer Entstehung an das Sozialamt weiterberechnet, im Berichtsjahr in Höhe von ca.

2.265,5 TEUR (Vorjahr ca. 2.428,6 TEUR). Folglich werden diese direkt ergebniswirksam und

sind nicht Bestandteil zu bilanzierender unfertiger Leistungen.
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Graphisch stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 3,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen,

was im Wesentlichen auf Mutterschaftsgeldzuschüsse zurückzuführen ist. 

Im Aufwandsbereich sind die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen ge-

genüber dem Vorjahr um ca. 1,2 % auf 26.929,3 TEUR (Vorjahr 27.257 TEUR) gesunken,

was insbesondere begründet ist durch gesunkene Mietzahlungen einschließlich Vorausleis-

tungen für Betriebs- und Nebenkosten für angemietete Objekte im Asylbereich. 

Für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei Hochbauten wurden ca.

7.525,6 TEUR (Vorjahr ca. 7.077,4 TEUR) aufwandswirksam. Dabei entfielen auf Schulen ca.

47,3 % (Vorjahr 37,8 %), auf Verwaltungs- und Kulturbauten ca. 43,9 % (Vorjahr 54,9 %), auf

Kindertageseinrichtungen und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen ca. 7,9 % (Vorjahr

6,6 %) sowie auf Instandsetzungsmaßnahmen in angemieteten Objekten ca. 0,2 % (Vorjahr

0,3 %) und auf die Beseitigung illegaler Graffiti und Schmierereien ca. 0,6 % (Vorjahr 0,3 %).

Der Hauptanteil dieser Finanzmittel wurde mit etwa 70,6 % (Vorjahr 72,1 %) für große In-

standsetzungsmaßnahmen (Einzelmaßnahme > 500 Euro) eingesetzt.

Bei den großen Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen konzentrierten sich die Maß-

nahmen schwerpunktmäßig auf die nachfolgend abgebildeten Gewerke:
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Auf Wartungen und Inspektionen entfielen ca. 10,9 % (Vorjahr 11,1 %), auf kleine Instandset-

zungsmaßnahmen mit einem Einzelwert bis 500 Euro ca. 7,9 % (Vorjahr 8,4 %), auf Pla-

nungsleistungen 6,2 % (Vorjahr 5,7 %). Auf die Instandsetzung von Park- und Verkehrsflä-

chen sowie sonstige Leistungen bezogen sich etwa 4,5 % (Vorjahr 2,0 %). 

Neben Fremdbeauftragungen werden diverse Reparatur- und Instandsetzungsleistungen vom

Bauhof des Eigenbetriebes erbracht.

Für Betriebs- und Nebenkosten wurden im Berichtszeitraum Mittel i. H. v. 13.051 TEUR

(Vorjahr 12.851 TEUR) aufwandswirksam und stiegen gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,6 %

an. Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus Erhöhungen der gesetzlichen Mindest-

löhne.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die schwerpunktmäßige Verteilung der Betriebs- und Ne-

benkosten.
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Über Betriebs- und Nebenkosten 2018 in Höhe von 10.805,4 TEUR wird im Folgejahr gegen-

über den Nutzern bzw. Mietern abgerechnet. Für ausgewählte Betriebs- und Nebenkosten

von angemieteten Objekten zur Unterbringung von Asylsuchenden erfolgte bereits im Be-

richtsjahr die Weiterberechnung, sodass diese bereits ergebniswirksam wurden.

Mietaufwendungen für angemietete Objekte sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 13,5 % auf

3.732,1 TEUR (Vorjahr 4.313,1 TEUR) gesunken. Ursache hierfür sind die Abmietungen von

Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende und Flüchtlinge.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen minderten sich um ca. 3,0 % auf 1.087,4 TEUR

(Vorjahr 1.120,7 TEUR), insbesondere durch Einsparungen bei den Reparaturkosten für

Dienstfahrzeuge, bei Geschäftsbesorgungskosten der LHS MD sowie EDV-Kosten. Die darin

enthaltenen aufwandswirksamen Aufwendungen für Ersatzleistungsbeauftragungen im Haus-

meister- und Pförtnerbereich stiegen gegenüber dem Vorjahr auf 182,5 TEUR (Vorjahr 119,9

TEUR). Die Kostendeckung für diese Ersatzleistungsbeauftragung erfolgt über die Personal-

kosten.

Das Jahresergebnis in Höhe von 1.472,8 TEUR ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren

zurückzuführen:

1. Unter Berücksichtigung der zu finanzierenden Ersatzleistungsbeauftragungen im Haus-

meis ter- und Pförtnerdienstdienst sind ca. 908,1 TEUR Minderaufwendungen für Perso-

nalkosten entstanden. Hier wirkte sich die Auflösung der ATZ-Rückstellungen aufwands-

minimierend mit 231,1 TEUR wegen ausschließlicher Entnahmen aus. Des Weiteren führ-

ten diverse Langzeit krankenfälle sowie Ausfälle wegen Mutterschutz und Elternzeit zu

nicht unerheblichen Min deraufwendungen von ca. 397 TEUR. Die Krankenquote lag zum

Berichtsstichtag bei fast 10 %. Hinzu kamen unüberbrückbare Stellenvakanzen, sei es

durch altersbedingte Ausscheide oder wegen zusätzlichen Personalbedarfs. Trotz be-

schleunigter Stellenbesetzungsverfahren entstanden Vakanzen. Steigenden Arbeitsanfor-

derungen stehen derzeit ein Arbeitskräfte- und insbesondere ein Fachkräftemangel ge-

genüber, wodurch die Auswahl und Gewinnung geeigneten Personals zunehmend

schwieriger wird. Hinzu kommt, dass zwischen beabsich tigten und tatsächlichen Einstel-

lungsterminen Abweichungen entstehen.

2. Bei den Sachkosten konnten im Berichtszeitraum ca. 142,1 TEUR eingespart werden,

hier insbesondere bei den Kosten für EDV sowie bei den Geschäftsbesorgungen der LHS

MD.
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3. Aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung 2017 gegenüber den im Berichtszeitraum

entstanden und als unfertige Leistungen zu bilanzierenden bzw. bereits weiterberechne-

ten Aufwendungen für Betriebs- und Nebenkosten 2018 i. V. m. den für das Berichtsjahr

ergeb niswirksamen Bestandsveränderungen resultiert ein Mehrertrag in Höhe von ca.

120,0 TEUR. 

4. Im Weiteren konnten zusätzliche Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Mutter-

schutzgeldzuschüssen, Auflösungen von Rückstellungen, aus Vermietungen und Raum-

nut zungen sowie Kostenerstattungen für Dienstleistungen u. Ä. in Höhe von ca. 217,5

TEUR er zielt werden. Zudem wirkten Erstattungen gezahlter Steuern für die Betriebe ge-

werblicher Art sowie darauf aufbauenden Anpassungen von Steuervorauszahlungen in

Höhe von saldiert ca. 40,2 TEUR aufwandsmindernd.

 

5. Aus dem Saldo periodenfremder Erträge und periodenfremder Aufwendungen, die sich

vordergründig auf korrigierte Jahresabrechnungen von Medien beziehen, resultieren Meh-

rerträge von ca. 49,4 TEUR.

Personal

Im Durchschnitt wurden 181 Angestellte (Vorjahr 181 Angestellte) beschäftigt.

Im Eigenbetrieb KGm sind etliche Beschäftigte schwerbehindert oder gleichgestellt; die

Schwerbehindertenquote beträgt zum Berichtsstichtag 10,3 % (Vorjahr 10,5 %). 

Die strukturelle Untersetzung der Anzahl der Beschäftigten des Eigenbetriebes KGm 2018

(ohne Beschäftigte in Ruhephase ATZ) gegenüber der Anzahl der Stellen ist der Anlage zu

entnehmen.

Die Personalaufwendungen 2018 haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

Kennziffer 2018 2017 Verände rung

durchschnittliche Anzahl 
Beschäftigte 181 181 0

Löhne und Gehälter 7.726.561 7.511.355 215.206

Soziale Abgaben 1.637.495 1.459.167 178.328

davon:
betriebliche Altersversorgung 301.400 281.468 19.932

Personalkosten insgesamt/Jahr 9.364.056 8.970.522 393.534

Ø PK/Beschäftigte/n 51.735 49.561 2.174
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Gegenüber dem Vorjahr kamen Auswirkungen aus der im Rahmen der Tarifeinigung 2016

beschlossenen neuen Entgeltordnung VKA zum TVöD zum Tragen. Für bestimmte Eingrup-

pierungssituationen ergaben sich nach der neuen Entgeltordnung VKA zum TVöD höhere

Eingruppierungen. Die Veränderung einer solchen Eingruppierung bedurfte zwingend der An-

tragstellung der Beschäftigten. Für die Antragstellung galt die Ausschlussfrist 31. Dezember

2017. Soweit den Anträgen zu entsprechen war, entfalteten sie Rückwirkung zum 01. Januar

2017. 

Zum anderen wirkten sich die Ergebnisse der Tarifeinigung 2018 für den Öffentlichen Dienst

von Bund und Kommunen aus, wonach in der ersten Stufe die Einkommen ab 01. März 2018

durchschnittlich um 3,19 % stiegen sowie Einmalzahlungen für Beschäftigte der Entgeltgrup-

pen 1 bis 6 in Höhe von 250 EUR vorzunehmen waren.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes KGm hat sich gegenüber dem 31.12.2017 um

4.339.643 EUR auf 23.328.246 EUR (Vorjahr 27.667.890 EUR) vermindert.

Investitionen wurden in Höhe von 135.452 EUR im Wesentlichen für Ersatzbeschaffungen

Mobiliar im Management sowie für Ersatzbeschaffungen im Hausmeisterdienstbereich getä-

tigt. 

Maßgeblich für die Veränderung der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist die Verminderung

des kurzfristig gebundenen Umlaufvermögens, was sich hauptsächlich aus der Verminderung

der liquiden Mittel ergibt. 

Auf der Passivseite beruht die Veränderung im Wesentlichen auf der Verminderung kurzfristi-

ger Verbindlichkeiten sowie der Rechnungsabgrenzungsposten. 

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes KGm beträgt zum Berichtsstichtag 1.633,8 TEUR

(Vorjahr 1.797,5  TEUR), was einer Eigenkapitalquote von 7,0 % (Vorjahr 6,5 %) entspricht. 

Für Aufwendungen in Folgezeiträumen wurden Rückstellungen in Höhe von 725,8 TEUR

(Vorjahr 1.079,0 TEUR) gebildet.
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Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Rückstellungen für …
Stand Ver brauch Auflösung Zufüh-

rung Stand

01.01.2018 31.12.2018
€ € € € €

  
Altersteilzeitverpflichtungen 274.021 223.146 0 2.012 52.887

Steuern 0 0 0 0 0

Sonstige Rückstellungen 804.939 573.457 29.931 471.410 672.960

Weitere Ausführungen zu Rückstellungen siehe Anhang - Bilanz. 

Das mittel- und langfristige Vermögen in Höhe von 136,5 TEUR (Vorjahr 197,5 TEUR), davon

Anlagevermögen 135,5 TEUR (Vorjahr 176,0 TEUR) und Umlaufvermögen 1,0 TEUR

(Vorjahr 21,5 TEUR), wurde zum Berichtsstichtag vollständig durch Eigenkapital finanziert,

wobei das Eigenkapital im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis resultiert.

Der Zahlungsmittelbestand, der für den Eigenbetrieb KGm bei der Landeshauptstadt Magde-

burg geführt wird, hat sich im Berichtsjahr um 3.870,1 TEUR auf 8.757,1 TEUR vermindert,

hauptsächlich durch Veränderungen zahlungswirksamer Geschäftsvorfälle z. B. passiver

Rechnungsabgrenzungsposten. Der vorhandene Zahlungsmittelbestand und die weiteren

kurzfristigen Forderungen reichen aus, um die kurzfristigen Schulden bedienen zu können.

Der Eigenbetrieb KGm ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit und erhält daher von der Lan-

deshauptstadt Magdeburg Finanzmittel für nicht umlegbare Leistungen, z. B. für unentgeltli-

che Liegenschaftsüberlassungen sowie für die Erfüllung von Pflichtaufgaben, z. B. für die

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, worüber die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes bis-

her gewährleistet wurde und künftig gewährleistet werden wird.
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3. Prognosebericht

Der Eigenbetrieb KGm wird die erfolgreiche Investitionsentwicklung für Hochbauten der LHS

MD auch im kommenden Jahr fortführen. Eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen befindet

sich derzeit in der Ausschreibungs- und Vergabephase, in der baulichen Realisierung oder

kurz vor der Fertigstellung. Für weitere Maßnahmen werden Planungsleistungsleistungen er-

bracht. Beispielhaft seien große Investitionsvorhaben wie die Fertigstellungen der Kinderta-

geseinrichtungen an den Standorten Klusweg und Hellestr., die Herrichtung einer Grund-

schule am Standort Moldenstr., die umfassende Sanierung des Editha-Gymnasiums, der

Neubau einer Grundschule am Standort W.-Kobelt-Str., die umfassende Sanierung der Stadt-

halle und der Hyperschale oder die Ertüchtigung der MDCC-Arena für die 2. Bundesliga be-

nannt.

Neben den Investitionstätigkeiten sind die Bestandsgebäude effizient funktionsfähig und be-

triebsbereit zu halten und dementsprechend Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnah-

men, Dienstleistungen und das gesamte Rechnungs- und Kostencontrolling effizient zu or-

ganisieren und umzusetzen.

 

Im Rahmen der Vermieterfunktion ist der Eigenbetrieb KGm gehalten, den kommunalen Im-

mobilienbestand den Bedürfnissen der LHS MD entsprechend zu entwickeln. Zum einen

wächst mit den steigenden Anforderungen an die Kommunen, Umfang und Komplexität zu

bewältigender Aufgaben steigen kontinuierlich, auch der Stellenumfang bei den städtischen

Struktureinheiten. In der Folge steigen die Anforderungen an bedarfsgerechte Raum- und

Funktionsverhältnisse. Der Eigenbetrieb KGm ist aufgrund der begrenzten städtischen Immo-

bilienkapazitäten zunehmend gehalten, Mietverhandlungen zu Abmietungen zu führen. Zum

anderen sind die Unterbringungsverhältnisse im Asylbereich weiterhin aufgrund der Verände-

rungen der Zuwandererzahlen im Zusammenwirken mit dem Sozialamt der LHS MD den je-

weiligen aktuellen Geschehnissen anzupassen.
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4. Risikobericht

Verschiedene Investitionsvorhaben wie beispielsweise die Sanierung der SEK J.-v.-Goethe

oder der Kindertageseinrichtungen an den Standorten Oststr., Astonstr., St.-Josef-Str. sollen

unter Inanspruchnahmen der Förderung über das Förderprogramm Stark III realisiert werden.

Verschiebungen der Fördermittelbescheidungen oder sich im Antragsverfahren ändernde

Fördermittelbedingungen führen teilweise zu erheblichen Abweichungen in der Investitions-

durchführung, zeitlich, organisatorisch als auch finanziell. 

Die Wirtschaftsplanung 2018 unterlag städtischen Konsolidierungsvorgaben, so zum Beispiel

der Maßgabe, dass die ursprünglichen Planansätze für Instandsetzungs- und Instandhal-

tungsmaßnahmen um insgesamt ca. 1,5 Mio. EUR reduziert wurden. Im Rahmen der laufen-

den Wirtschaftsführung werden dem Eigenbetrieb dann zusätzlich Finanzmittel bereitgestellt,

sodass entweder zuvor aus Konsolidierungsgründen verschobene oder zusätzliche ungeplan-

te Maßnahmen zur Umsetzung kommen. Der Eigenbetrieb KGm wird dadurch weiterhin an

die Grenzen seiner Ressourceneinsatzmöglichkeiten geführt. 

Die mangelnde Arbeitskräfte- und Fachkräftesituation hält weiterhin an, sodass es auch wei-

terhin schwierig ist, im Falle von Personalbedarf, geeignetes Fachpersonal zu gewinnen. 

Vorgenannte Aspekte zeichnen sich auch bei zu beauftragenden Planungs-, Architektur- so-

wie Bau- und Dienstleistungen ab. Firmen und Unternehmen geraten ebenso an Kapazitäts-

grenzen, sodass es zunehmend schwieriger wird, Fachunternehmen/Fachfirmen zeit- und

planungskonform zu binden bzw. mit diesen, Maßnahmen plangerecht abzuschließen.

 

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes unterliegt des Weiteren Einflussfaktoren, die

nicht beeinflussbar sind, so zum Beispiel bei den Betriebs- und Nebenkosten witterungsbe-

dingten Abhängigkeiten oder Preis- und Tarifsteigerungen. 

Neben etwaigen Stellenvakanzen werden die Personalaufwendungen stark von der Entwick-

lung des Krankenstandes beeinflusst. In 2018 lag die Krankenquote bei durchschnittlich

10,3 %. 

Die Unterbringung von Asylsuchenden unterliegt weiterhin nicht unerheblichen Veränderun-

gen. In der Folge entstehen hieraus unter anderem unplanmäßige Veränderungen in der

Wirtschaftsdurchführung.
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Zudem unterliegt der Eigenbetrieb den Verfügungen des Liquiditätsmanagements der LHS

MD, gegebenenfalls mit der Folge, seine Liquiditätskreditmöglichkeiten in Anspruch zu neh-

men.

 
 

Anlage

Übersicht Stellen und Beschäftigte des Eb KGm per 01.01.2018 und 31.12.2018

DS0336/19 - Anlage 1, Seite 54



Anlage 4
 Blatt 18

Übersicht Stellen und Beschäftigte des Eb KGm
per 01.01.2018 und 31.12.2018

Bereiche laut Stellenplan Anzahl Stellen Beschäftigte
Anzahl Anzahl Stellen Beschäftigte

Anzahl

per 01.01.2018 per 31.12.2018
Plan Ist Ist Plan Ist Ist

A Betriebsleitung 3 3 2 3 3 2

B
Gebäudemanagement
Kaufmännisches
Geschäftsbereich I

5 5 4 5 5 4

C Haushalts- und Rechnungswesen
Abteilung I/1 13 13 8 13 13 8

D

Dienstleistungen
Flächenmanagement/ Zentrale
Vertragswesen/
Abteilung I/2

15 15 12 15 15 12 *

E
Gebäudemanagement
Allgemeines und technisches
Geschäftsbereich II

2 2 2 2 2 2

F Zentrale Technische Dienste
Abteilung II/1 7 6 7 7 6 6 *

G
Management
Schulen und Kindereinrichtungen
Abteilung II/2

12 12 12 12 12 12 *

H
Hausmeister
Schulen und Kindereinrichtungen
Abteilung II/2

76 76 58 76 76 61 *

I
Management
Verwaltungs- und Kulturbauten
Abteilung II/3

11 10 10 11 10 10 *

J
Hausmeister
Verwaltungs- und Kulturbauten
Abteilung II/3

19 19 13 19 19 15 *

K
Pförtner
Verwaltungs- und Kulturbauten
Abteilung II/3

12 12 12 12 12 13 *

M Bauhof
Abteilung II/4 14 14 12 14 14 12

N Hochbauinvestitionen
Geschäftsbereich III 2 2 2 2 2 2

O
/ Jugend- und Sozialbauten
Schul-/Verwaltungs-/Kultur-/Sport-
Abteilung III/1

16 16 16 16 16 16

Q Gebäude- und Anlagentechnik
Abteilung III/2 7 9 9 7 9 9 *

insgesamt 214 214 179 214 214 184

* personelle/strukturelle Verschiebung innerhalb Eb KGm
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Fragenkatalog zur Prüfung gem. § 53 HGrG 
nach IDW-Prüfungsstandard 720 für den Eigenbetrieb 

Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh rungs organisation 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenle-

gung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäfts verteilungsplan für die Geschäftslei-

tung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwa-

chungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung

(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Un ternehmens bzw. des

Konzerns?

 Es besteht eine Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg sowie eine Ge schäftsordnung für den

Stadt rat und seine Ausschüsse. Da die Betriebsleitung nicht aus mehreren Mitgliedern besteht, ist ein

Ge schäftsverteilungsplan nicht erforderlich.

 Die Aufgaben des Betriebsleiters werden durch die §§ 6 und 7 EigBG sowie die §§ 6 und 7 der Sat-

zung des Eigenbetriebes bestimmt.

 Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschrif-

ten hierüber erstellt?

 Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes führte im Wirtschaftsjahr 2018 elf ordentliche Sitzungen

durch. Niederschriften wurden erstellt und liegen in schriftlicher Form vor.

 Der Stadtrat hat im Jahr 2018 neun reguläre Sitzungen durchgeführt, in denen sich u. a. mit dem Ei-

genbe trieb Kommunales Gebäudemanagement befasst wurde.
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 In der Sitzung am 20. September 2018 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 festgestellt,

die Gewinnverwendung beschlossen sowie dem Betriebsleiter Entlastung erteilt. Am 06. Dezember

2018 wurde der Wirtschaftsplan 2019 beschlossen und die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022

zur Kenntnis ge nommen.

 Die Beschlüsse liegen in schriftlicher Form vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kon trollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die ein-

zelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

 Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d.

§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

  

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im

Anhang des Jahresabschlus ses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Kompo-

nenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies be-

gründet?

 Die Bezüge des Betriebsleiters sind im Anhang in Anwendung des § 286 HGB nicht angegeben. Er-

folgsbe zogene Komponenten und Komponenten mit Anreizwirkung bestehen.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsfüh rungsin strumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Or-

ganisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt

dessen regelmäßige Überprüfung?

 Es gibt einen Organisationsplan, aus dem im Zusammenhang mit den zum Teil noch vorläufigen Stel-

lenbeschreibungen für die Mitarbeiter der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und die Zustän-

digkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind; er ent spricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Ei-

genbetriebes. Die Stellenbeschreibun gen sind auskunftsgemäß zum Teil in Überarbeitung. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

 Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht danach verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

 Neben den allgemeinen Regelungen der Landeshauptstadt Magdeburg sind keine weiteren Regelungen

zur Korruptionsprävention ergriffen oder dokumentiert. Mit arbeiter werden auskunftsgemäß regelmä-

ßig in den Dienstberatungen hinsichtlich der Problematik informiert.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und

-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

 Wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Satzung des Eigenbetriebes gere gelt. Für Auftragsver-

gaben gelten die besonderen Vergaberegelungen der Landes hauptstadt Magdeburg. Im Rahmen der

Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte er geben, dass diese nicht eingehalten werden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

 Die Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert. Die Aufbewahrung erfolgt in der jeweils zustän-

digen Abteilung.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten

sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unterneh-

mens?

 Das Planungswesen des Eigenbetriebes entspricht den Bedürfnissen des Unterneh mens.

 Der Erfolgsplan berücksichtigt sämtliche voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

 Planabweichungen werden durch die Betriebsleitung systematisch analysiert, ausge wertet und begrün-

det so wie quartalsweise dem Oberbürgermeister, dem Betriebsausschuss und dem Finanzservice vor-

getra gen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen

Anforderungen des Unternehmens?

 Das Rechnungswesen und die objektbezogene Kostenrechnung entsprechen grund sätzlich der Größe

und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebes. Die Kostenleistungsrechnung befindet sich

noch im Aufbau.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und

eine Kreditüberwachung gewährleistet?

 Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement. Die laufende Liquiditätskontrolle ist sicherges-

tellt. Für das Liquiditätsmanagement gilt zudem die Verfügung des Oberbürgermeisters der Landes-

hauptstadt Magdeburg vom 29.01.2015 sowie darauf aufbauenden Festlegungen des Finanzservice der

Landes hauptstadt Magdeburg zur Anpassung der jährlichen Liquiditätshöhe. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunk-

te ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

 Der Eigenbetrieb ist Sondervermögen der Landeshauptstadt Magdeburg; es besteht ein zentrales

Cash-Mana gement durch die Landeshauptstadt Magdeburg. Anhalts punkte, dass hierfür geltende Re-

gelungen nicht eingehalten werden, haben sich nicht ergeben.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das be-

stehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen

werden?

 Es ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen wer-
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den. Das bestehende Mahnwesen gewährleistet den zeitlichen und effektiven Einzug von Forde rungen

gegen über Dritten. Für den städtischen Bereich ist aufgrund der internen Verhältnisstrukturen nur eine

Mahnstufe - Zahlungs erinnerung - eingerichtet.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle we-

sentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

 Das Controlling wird vom Betriebsleiter, der kaufmännischen Geschäftsbereichsleiterin und der Abtei-

lungsleiterin Haushalts- und Rechnungswesen wahrgenommen und entspricht den Anforderungen des

Unternehmens.

 

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterun-

ternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

 Tochterunternehmen sowie wesentliche Beteiligungen an Unternehmen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen

ergriffen, mit denen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

 Die Betriebsleitung hat folgende Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestands gefährdende Risiken

recht zeitig erkannt werden können:

- Tägliche Finanzkontrolle,

- 14-tägige sowie monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen,

- Quartalsweise Plan-Ist-Vergleiche der Erfolgsrechnung,

- Jährliche Erstellung eines Wirtschaftsplans.

 Frühwarnsignale im Rahmen der oben angesprochenen Komponenten sind nicht ausdrücklich defi-

niert. Die Erkenntnisse aus den angegebenen Auswertungen werden mindestens zweimal monat lich in

der gro ßen Dienstbesprechung mit allen Geschäftsbereichs leitern und Abteilungsleitern sowie zwei-

wöchent lich mit den Sachbearbeitern im Rahmen der kleinen Dienstbesprechung erörtert.
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

 Nach unserer Auffassung sind die Maßnahmen ausreichend und erfüllen ihren Zweck. Es haben sich

im Rah men der Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wer-

den.

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

 Die Dokumentation der Maßnahmen erscheint ausreichend.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Ge-

schäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

 Die Maßnahmen werden angabegemäß kontinuierlich und systematisch mit den aktuellen Geschäfts-

prozes sen und Funktionen abgestimmt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie

von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

· Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

· Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

· Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offe-

ne Posten entstehen?

· Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw.

bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur

Risikobegrenzung?
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c) Hat die Geschäfts-/Konzenleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Ver-

fügung gestellt insbesondere in Bezug auf

· Erfassung der Geschäfte;

· Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse;

· Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung;

· Kontrolle der Geschäfte? 

 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte

und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positio-

nen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

 Zu Fragen des Fragenkreises 5:

 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate kamen im Berichtsjahr nicht zum

Einsatz und sind auch zukünftig nicht geplant.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine an-

dere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

 Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Laufende Kontrolltätig keiten werden aus-

kunftsgemäß vom Betriebsleiter, den Geschäftsbereichsleitern und den Abteilungsleitern wahrgenom-

men. Eine Dokumentation der Kontrolltätigkeiten er folgt nicht.
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 Durch das Rechnungsprüfungsamt und die Kontrollstelle der Landeshauptstadt Mag deburg erfolgen

nach den uns erteilten Auskünften in der Regel jährlich Prüfungen der Auftragsvergabe sowie unter-

jährige weitere Prüfungen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei

ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

 Eine institutionalisierte Innenrevision besteht nicht.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im

Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Tren-

nung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das

letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

 Trifft nicht zu. 

 Eine institutionalisierte Innenrevision besteht nicht.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

 Eine Abstimmung hat nicht stattgefunden, da eine institutionalisierte Innenrevision nicht besteht.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt

es sich?

 Eine institutionalisierte Innenrevision besteht nicht.

f) Welche Konsequenzen werde aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-

sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umset-

zung ihrer Empfehlungen?

 Eine institutionalisierte Innenrevision besteht nicht.
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh rungstätig keit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zu-

stimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans

die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

 Es wurden keine Kredite an den Betriebsleiter oder Mitglieder des Überwachungs organs gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber

nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in

Teilmaßnahmen)?

 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungs bedürftiger Maß-

nahmen, ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden

sind.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung,

Ge schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans über-

ein stimmen?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlage-

werte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Fi-

nanzierbarkeit und Risiken geprüft?
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 Investitionen wurden mit der nötigen Sorgfalt und unter Zugrundelegung aus reichender Unterlagen 

(z. B. Konkurrenzangebote) geplant. Sachgerechte Wirtschaft lichkeitsberechnungen werden bei Inves-

ti tionen vor Realisierung aufgestellt. Die Fi nanzierbarkeit und eventuelle Risiken werden bei diesen

In vestitionen ebenfalls vor Realisierung geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausrei-

chend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb

bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

 Anhaltspunkte, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht aus reichend waren, um ein

Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen, haben wir während der Prüfung nicht

festgestellt.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 

überwacht und Abweichungen untersucht?

 Es bestehen ausreichende Vorkehrungen, um die Abwicklung der in der Planung be findlichen Projekte

laufend zu überwachen. Bei Änderungen werden die Wirtschaft lichkeitsberechnungen und die Finan-

zierung aktualisiert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in

welcher Höhe und aus welchen Gründen?

 Wesentliche Planabweichungen, die nicht auf Erweiterungen der geforderten Leis tungen beruhen, ha-

ben sich auskunftsgemäß und nach den uns vorgelegten Unter lagen nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der

Kreditlinien abgeschlossen wurden?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Der Eigenbetrieb benötigt darüber hinaus keine

Kreditlinie bei Geschäftsbanken. Es bestehen keine Leasing- oder ver gleichbare Verträge.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF,

EU-Regelungen) ergeben?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch

für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

 Soweit die Aufträge nicht auf der Basis von Ausschreibungen oder Rahmenverträgen vergeben wer-

den, werden angabegemäß Angebote eingeholt.

Fragenkreis 10:  Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

 Die Betriebsleitung berichtet gemäß § 7 EigBG in Verbindung mit § 6 Abs. 6 der Sat zung für den Ei-

genbetrieb Kommunales Gebäudemanagement sowie den Ver fügungen zur Berichterstattung gegen-

über dem Oberbürgermeister und dem Be triebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Er-

träge und Aufwendungen schriftlich und auf Verlangen mündlich.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

 Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetrie-

bes.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Lie-

gen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvor-

fälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber be-

richtet?

 Das Überwachungsorgan wird zeitnah über wesentliche Vorgänge informiert.
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 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder, nicht ordnungsge-

mäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie keine erkennbaren Fehldispositionen und wesentlichen

Unterlassungen ergeben.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonde-

ren Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

 Auskunftsgemäß waren neben den regelmäßigen Berichterstattungen besondere Berichterstattungen

durch den Betriebsleiter im Zusammenwirken mit dem Sozialamt zur Unterbringung von Asylbegeh-

renden und Flüchtlingen erforderlich.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unterneh-

mensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Berichterstattung

an das Überwachungsorgan nicht ausreichend war.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt

und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

 Es besteht eine Haftpflichtversicherung für Bedienstete der Landeshauptstadt Magdeburg sowie für

Personen, die im Rahmen eines besonderen Auftrages für die Landeshauptstadt Magdeburg tätig wer-

den.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemel-

det wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

 Auskunftsgemäß haben sich keine Interessenkonflikte ergeben.

DS0336/19 - Anlage 1, Seite 67



Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Anlage 5
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018  Blatt 13

 DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH Europaring 11
  WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 39110 Magdeburg
  STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Vermögens- und Finanzlage 

Fragenkreis 11:  Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

 Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Auffälligkeiten bezüglich zu hoher oder zu niedriger Be-

stände festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen

Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beein-

flusst wird?

 Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver gleich zu den bi-

lanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesent-

lich beeinflusst wird.

Fragenkreis 12:  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie

sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert wer-

den?

 Der Eigenbetrieb finanziert sich ausschließlich durch Eigenmittel und Mittel der Landeshauptstadt

Magdeburg. Am Bilanzstichtag bestehende Investitionsverpflich tungen zum bewirtschafteten Bestand

werden ausschließlich über Mittel der Stadt fi nanziert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen

wesentlicher Konzerngesellschaften?
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 Der Eigenbetrieb gehört zum Konzern der Landeshauptstadt Magdeburg. Mangels uns vorliegendem

Konzernabschluss der Landeshauptstadt Magdeburg können wir dies nicht beurteilen.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentli-

chen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen

und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr Finanzmittel der Landeshauptstadt Magdeburg für Instandhal-

tung und Ähnliches (Tsd. € 7.554,3), Unterhaltung von Außenanlagen (Tsd. € 156,7), Verkehrssiche-

rungspflicht (Tsd. € 55,9) erhalten. Ferner erfolgten Ertragsausgleiche für nicht umlegbare Aufwen-

dungen in Höhe von Tsd. € 2.922,2 von der Landeshauptstadt Magdeburg. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mit-

telgebers nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

 Gemäß § 12 Abs. 1 des EigBG ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich als Sonder vermögen der Ge-

meinde zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind die Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu

berücksichtigen.

 Nach § 12 Abs. 2 des EigBG ist der Eigenbetrieb mit einem angemessenen Eigen kapital auszustatten,

dessen Höhe in der Betriebssatzung festzusetzen ist; Sachein lagen sind angemessen zu bewerten. Das

Stammkapital zum 31. Dezember 2018 des Eigenbetriebes beläuft sich auf Tsd. € 25,0. 

 Im Übrigen erfolgt die Finanzierung des Eigenbetriebes über Ertragsausgleiche der Landeshauptstadt

Magdeburg für nicht umlegbare Aufwendungen. Finanzierungsprobleme sind daher nicht aufgetreten.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftli-

chen Lage des Unternehmens vereinbar?

 Der Gewinnverwendungsvorschlag erfolgt im Sinne des Aufgabenträgers.
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Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten / Konzernunterneh-

men zusammen?

 Das Betriebsergebnis betrifft nahezu ausschließlich den Bereich Gebäudemanage ment und die Wahr-

nehmung der Bauherrenfunktion für die Landeshauptstadt Magdeburg.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

 Von wesentlichen einmaligen, insbesondere externen Vorgängen, ist das Jahreser gebnis nicht geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, das wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwi-

schen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen

vorgenommen werden?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuerlich- und preisrechtlich erwirtschaftet?

 Der Eigenbetrieb unterliegt keiner Konzessionsabgabe.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

und was war die Ursache der Verluste?

 Wesentliche einzelne für die Vermögens- und Ertragslage bedeutende verlust bringende Geschäfte wa-

ren im Geschäftsjahr 2018 nicht zu verzeichnen.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen

handelt es sich?
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 Wesentliche für die Vermögens- und Ertragslage bedeutende verlustbringende Ge schäfte waren im

Geschäftsjahr 2018 nicht zu verzeichnen, sodass konkrete Einzel maßnahmen nicht erforderlich waren.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

 Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens

zu verbessern?

 Zur weiteren Kostenminimierung wird der Eigenbetrieb, neben der Optimierung des Immobilienbe-

standes, das Projekt Wärmeverbräuche mit nicht intensiven Maß nahmen zu reduzieren, konsequent

fortführen. Der Eigenbetrieb bietet neben den be reits bestehenden Geschäftsfeldern sowohl anderen

städtischen Eigenbetrieben als auch städtischen Gesellschaften an, für diese tätig zu werden.
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Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

A. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Kommunales Gebäudemanagement

Rechtsform: Eigenbetrieb, Sondervermögen der Landeshauptstadt Magdeburg

Sitz: Magdeburg

Anschrift: 39108 Magdeburg, Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26

Satzung: Die Satzung des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wurde durch

den Stadtrat in der Sitzung vom 12. Oktober 2006 be schlossen. Sie trat zum 1. Ja-

nuar 2007 in Kraft. Eine erste Neufassung der Eigenbetriebssatzung wurde in der

Sitzung des Stadtrates am 5. September 2013, wirksam zum 01. Januar 2014, be-

schlossen; eine zweite Neufassung in der Sitzung des Stadtrates am 14. Sep tember

2017, wirksam zum 01. Januar 2018; eine ge schlechtergerechte Neufassung in der

Sitzung des Stadtra tes am 1. November 2018, wirksam zum 01. Januar 2019.

Gegenstand des
Unternehmens: Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Verwaltung und Bewirtschaftung aller Lie-

gen schaften, die durch die Verwaltung oder durch Drit te für Verwaltungszwecke

genutzt werden. Für Verwal tungszwecke werden Liegenschaften genutzt, wenn sie

der Erfül lung kommunaler Pflichtaufgaben oder der regelmäßigen Wahrnehmung

freiwilliger Aufgaben/Dienstleistungen dienen. Davon erfasst sind auch die Aufga-

ben, deren Er fül lung Dritten überlassen ist.

 Der Eigenbetrieb sorgt für die Erbringung einschließlich Fremdvergabe aller mit

der Ver waltung und Bewirt schaftung der Liegenschaften im Zusammenhang ste-

henden Bau unterhaltung und In vestitionsmaßnahmen so wie die Dienstleistung ent-

sprechend gelten dem Leistungska talog. Er übernimmt die Bauherren funktion für

sämtliche in der Landeshauptstadt Magdeburg zu tätigenden Hochbauinvestitionen.

 Im Auftrag der Landeshauptstadt Magdeburg schließt der Eigenbetrieb alle Miet-,

Leih-, Pacht-, Geschäftsbesorgungs- und ähnliche Verträge sowie Nut zungs- und

Ser vicever einbarungen für die in der Verwaltung und Bewirtschaftung liegenden

Lie genschaften ab.
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 Ebenso hat der Eigenbetrieb leer stehende Gebäude bis zu deren Vermark-

tung/Veräußerung oder Abbruch ein schließlich Rekultivierung der Flächen zu ver-

walten und zu bewirt schaf ten.

 Zweck des Eigenbetriebes ist ferner die bedarfsgerechte Versorgung der Organi sa-

tionseinheiten der Stadtver waltung mit Gebäuden und Räumen und den da zuge hö-

ri gen Grundstücken.

 Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Eigenbetrieb hinsichtlich

der städtischen Liegen schaften sowie der angemieteten Gebäude in folgenden Be-

rei chen tätig:

 - Finanzen, Buchhaltung, Controlling

 - Ausschreibungen, Vergabe, Vertragsmanagement

 - Neubau, Um- und Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung, Hochbauinvesti-

tionen

 - Instandhaltung, Instandsetzung (Bauunterhaltung/Reparaturen)

 - Abbruchmanagement

 - Energiemanagement

 - Service- bzw. Bewirtschaftungsmanagement

 - Beschaffung

 - Umzugsmanagement

 - Gebäudeverwaltung einschließlich der Verwaltung von Leerstandsobjekten

 - Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen für bebaute Grundstücke

 Bei Maßnahmen, in die städtische Mittel (Zuwendungen) einfließen, ist die Leis-

tungs übernahme in Form von Betreuung und Kontrolle (Prüfung und Bearbeitung

von Fördermittelanträgen, Prü fung bautechnischer Unterlagen, Prüfung von Ver-

wen dungsnachweisen) durch den Eigenbetrieb erforderlich.

 

 Ferner war der Eigenbetrieb für die Jahre 2014 bis einschließlich 2017 kommuna-

ler Trä ger von drei Kin der ta ges ein richtungen zur Betreuung von Kindern unter 7

Jahre. Der Betrieb wurde zum 1. Januar 2018 ausgegründet.
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Geschäftsjahr: Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr der Landeshauptstadt Magdeburg. Es entspricht

 dem Kalenderjahr.

Dauer des
Eigenbetriebs: Der Eigenbetrieb ist auf unbestimmte Zeit gebildet.

Zuständigkeiten: Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig:

 - Betriebsleitung

 - Betriebsausschuss

 - Oberbürgermeister

 - Stadtrat

 Betriebsleitung

 Nach § 6 der Satzung besteht die Betriebsleitung aus dem Betriebsleiter, der auf

Vor schlag des Betriebsaus schusses im Einvernehmen mit dem Oberbür ger meister

durch den Stadtrat be stellt wird.

 Der Betriebsleitung obliegt gemäß § 6 der Satzung die laufende Betriebsfüh rung.

Sie leitet den Eigenbetrieb ei genverantwortlich und selbständig und entscheidet in

allen An gelegenheiten, die ihr durch die Betriebssatzung übertragen worden sind.

Hierzu zählt insbesondere die Führung der laufen den Geschäfte. Im Rahmen ih rer

Zustän dig keit ist sie für die inne re Organisation das Betriebes, die Wirt schaftsfüh-

rung, die Durchführung des Rech nungswesens sowie aller sonstigen finanzwirt-

schaftlichen und ad ministrativen Ange legenheiten im Rahmen des Wirtschaft-

splans verantwort lich.

Herr Heinz Ulrich ist mit Beschluss des Stadtrates vom 17. Novem ber 2011 für den

Zeit raum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2016 so wie durch er neute Bestel-

lungen für die Zeit vom 1. Ja nuar 2017 bis zum 31. Dezember 2019 zum Betriebs-

leiter des Ei gen be triebes be stellt. Er ver tritt die Landes haupt stadt Mag de burg im

Rahmen der ihm durch die Sat zung zu ge wie senen Aufga ben.
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 Betriebsausschuss

 Der Betriebsausschuss, der gemäß § 8 der Satzung aus zehn Mitgliedern besteht,

über wacht die Geschäftsfüh rung des Eigenbetriebes durch die Betriebsleitung. Er

be reitet alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes vor, die der Entscheidung des

Stadt ra tes vorbehal ten sind. Der Betriebsausschuss entscheidet über alle Angele-

genhei ten, die weder der Beschluss fassung des Stadtrates bedürfen noch in die Zu-

ständig keit des Oberbürgermeistes oder der Betriebsleitung fallen.

 Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg, Herr

Dr. Lutz Trümper, in dessen Abwesenheit Herr Dr. Dieter Scheidemann, Beige-

ordneter für Stadt entwicklung und Verkehr. Hinsicht lich der weiteren Zusam men-

setzung des Be triebsausschusses verweisen wir auf den Anhang das Jahresab-

schlusses zum 31. De zember 2018 des Eigenbetriebes.

 Der Betriebsausschuss tagte im Berichtsjahr 2018 insgesamt in 11 ordentlichen Sit-

zungen.

 Oberbürgermeister

 Nach § 10 der Satzung nimmt der Oberbürgermeister die ihm gemäß Kommunal-

verfassungsgesetz des Landes Sachsen-An halt zu ge wiesenen Zuständig keiten wahr.

 Stadtrat

 Nach § 11 der Satzung sind unbeschadet des § 10 EigBG LSA für folgende Ge-

schäfte Be schlüsse durch den Stadt rat erforderlich:

- Erlass und Änderung der Betriebssatzung

- Bestellung der Mitglieder des Be triebsauschusses 

- Bestellung und Abberufung des Betriebsleiters

- Feststellung des geprüften Jah resabschlusses, Verwendung des Jahresgewinnes

oder Behandlung des Jahresver lustes sowie Entlastung des Betriebsleiters

- Verwendung der für das Wirtschaftsjahr für den Haushalt der Stadt eingeplan-

ten Fi nanzierungsmittel

- Entscheidung über die Führung eines Rechtsstreites von er heblicher Bedeutung

- Aufnahme von Krediten
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- Abschluss von befristeten Miet-, Pacht- oder sonstigen Nutzungsverträgen, de-

ren Nettoentgelt ohne Neben kosten für die Gesamtlaut zeit T-EUR 1.000,0

übersteigt

- Vergabe von Aufträgen über Bauleistungen, soweit de ren Wert T-EUR 1.000,0

netto und Liefer- und Dienstleistungen, soweit deren Wert T-EUR 250,0 netto

übersteigt, sowie Planungs-, Architekten-, Inge nieur- u. ä. Leistungen, so weit

deren Wert T-EUR 500,0 übersteigt

- Stundungen von Forderungen ab T-EUR 250,0 und Niederschlagung und Er-

lass von Forderungen ab T-EUR 25,0

- Wirtschaftsplan

Vorjahresabschluss: Der Vorjahresabschluss wurde vom Stadtrat am 20. September 2018 festgestellt.

 Dem Betriebsleiter ist für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung er teilt wor den.

B. Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement verfolgt gemäß § 3 der Satzung ausschließlich und un-

mit telbar gemeinnützige Zwecke. Die ausgeübten Tätigkeiten das Eigenbetriebes sind grundsätzlich nur dem

Be reich der Vermögensverwaltung zuzuord nen und begrün den somit keinen Betrieb ge werblicher Art mit ei-

ner da mit ver bundenen Ertragsteuer pflicht.

Hinsichtlich einzelner Mietverhältnisse mit Dritten und der Parkplatzbewirtschaftung musste der Eigenbe-

trieb zur Umsatzsteuer optieren. Hieraus haben sich aus kunftsgemäß nach Auffas sung des Fach berei ches Fi-

nanz ser vice, Fachdienst Steuern, der Landeshauptstadt Magdeburg Betriebe ge werb licher Art in Hin blick auf

diese Mietverhältnisse ergeben. 

Finanzamt: Magdeburg

Körperschaftsteuer: partielle Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Abs. 1 KStG für den Betrieb gewerb-

licher Art.

Gewerbesteuer: partielle Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG für den Betrieb gewerbli-

cher Art.

Umsatzsteuer: Sollversteuerer gem. §§ 16 - 18 UStG
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Steuererklärungen/
-bescheide: Die Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2017 sind abgegeben.

Steuerliche Außen-/
Sonderprüfung: Das Finanzamt Magdeburg führte im Rahmen der Gewerblichen Großbetriebsprü-

fung der Landeshaupt stadt Magdeburg eine allgemeine Betriebsprüfung der Betrie-

be gewerblicher Art des Eigenbetriebes KGm für 2011 bis 2014 durch.
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

– bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Ver lust rechnung für das Geschäftsjahr

vom 01.01. bis zum 31.12.2018 so wie dem Anhang, ein schließlich der Darstel lung der Bi lan zierungs- und

Bewer tungsmethoden – geprüft. Darüber hin aus haben wir den Lage bericht des Kommunales Gebäudem-

anagement für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2018 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Gesetzes

über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG), der Ver ord nung über die Wirt-

schaftsfüh rung und das Rech nungs we sen der Ei gen be trie be im Land Sachsen-Anhalt (EigBVO) i.V.m.

den ein schlä gi gen deut schen für Ka pital gesell schaften gel ten den handels recht lichen Vor schriften und

ver mittelt un ter Be ach tung der deut schen Grund sätze ordnungs mä ßiger Buch führung ein den tat sächli-

chen Verhält nissen ent spre chen des Bild der Vermö gens- und Fi nanzlage des Ei gen betriebs zum

31.12.2018 sowie seiner Er tragslage für das Ge schäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei genbetriebs. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah resabschluss, entspricht

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-An-

halt und stellt die Chan cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge gen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

und § 140 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalverfas sungs gesetz des Landes Sach sen-Anhalt (KVG LSA) unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest ge stellten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver antwortung nach diesen Vorschrif ten und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prü fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“
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unseres Bestäti gungsvermerks weiterge hend beschrie ben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in

Überein stimmung mit den deut schen handels rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deut schen Be rufs pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind

der Auf fas sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig net sind, um als

Grundlage für unse re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir weisen darauf hin, dass der Eigenbetrieb zur Erfül lung der ihm übertragenen Aufgaben ins be son de re für

nicht umlegbare Kosten sowohl in der Ver gan gen heit als auch künf tig un ver ändert auf die finanzielle Un ter-

stützung der Landeshaupt stadt Magde burg an gewie sen ist. Wir weisen auf die Ausführungen im Lagebericht

hin.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-

ten des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt sowie den ein-

schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al len we sent li-

chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah res ab schluss un ter Be ach tung der deut schen Grund sätze

ord nungsmä ßiger Buchfüh rung ein den tat sächli chen Verhältnis sen ent spre chen des Bild der Ver mö gens-, Fi-

nanz- und Ertrags lage des Ei gen betriebs vermit telt. Ferner sind die ge setzli chen Ver treter verant wortlich für

die inter nen Kon trollen, die sie in Über einstim mung mit den deut schen Grund sät zen ord nungs mäßiger Buch-

führung als not wendig be stimmt haben, um die Aufstellung ei nes Jah resab schlusses zu ermög lichen, der frei

von we sentli chen – beabsichtigten oder unbe ab sichtig ten – fal schen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite ren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli chen Belangen mit

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebs-

ver ord nung des Landes Sachsen-Anhalt sowie den ein schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel-
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tenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti gen Ent wick-

lung zu tref fend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor keh rungen und

Maß nah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel lung ei nes Lage be richts in

Überein stim mung mit den anzu wendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebs ver-

ord nung des Landes Sachsen-Anhalt sowie den ein schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel tenden

handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge eig nete Nach wei se für die Aussa-

gen im La ge be richt erbringen zu kön nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge wonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebs ver ord nung des Landes Sachsen-An-

halt sowie den ein schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung zu tref fend dar stellt, sowie einen Be-

stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah resab schluss und zum Lagebericht beinhal-

tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und § 140 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalverfas sungs ge setz des Lan des Sachsen-Anhalt

(KVG LSA) unter Beachtung der vom Institut der Wirt schaftsprüfer (IDW) fest gestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli che falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich tigkeiten resultieren und werden als we-

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er wartet wer den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf

der Grundlage dieses Jahresab schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun gen von

Adressaten beein flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig ter – fal-

scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü fungshandlungen als
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Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-

gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver stößen hö her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches

Zusammenwirken, Fälsch ungen, beab sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange messen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys teme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge stellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä tigkeit so wie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit auf werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit be steht, sind wir ver pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jah resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange messen

sind, unser je weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol gerungen auf der

Grund lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf tige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein schließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts vorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge des Eigenbetriebs vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent sprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnachweise vollzie-
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hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei len die sachgerechte Ableitung der zukunfts-

orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei genständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorien-

tierten Angaben sowie zu den zugrunde lie genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben

abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai ger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Magdeburg, den 15. Mai 2019 

 DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft
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